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Landschaftsmarathon
auf dem Radweg im romantischen Göltzschtal 

mit Angeboten für die ganze Familie
Drittältester Marathonlauf in Deutschland

www.goeltzschtallauf.de

LaufLauf

MarathonMarathon57.
11. April 

2026

35. Landesmeisterschaften im Straßenlauf

• Marathonlauf
 • Halbmarathon

 • 10-km-Lauf 
• 5-km-Lauf

• Nordic Walking 10 km
• 1,5-km-Lauf (nur U10/ U12)

Foto: Evelyn WeigelFoto: Evelyn Weigel

423. Ausgabe                  37. Jahrgang                         25.03.2026           Ausgabe April 2026    

Tischendorfstadt LengenfeldTischendorfstadt Lengenfeld

Amtsblatt für die Stadt Lengenfeld

Sechs Monate im Amt
eine ehrliche Zwischenbilanz S. 2

Polizeiverordnung
der Stadt Lengenfeld S. 7



2                                                                                                                                                                                               Amtsblatt für die Stadt Lengenfeld Nr. 423 / Ausgabe April 2026 Amtsblatt für die Stadt Lengenfeld Nr. 423 / Ausgabe April 2026                                                                                                                                                               3

Anzeige

Prof. Dr. Constantin von Tischendorf
geb. 18. Jan. 1815 in Lengenfeld - gest. 7. Dez. 1874 in Leipzig

Theologe, Paläograph, Palimpsest- und Bibelforscher,
Entdecker des Codex Sinaiticus mit der ältesten kompletten 

Bibelhandschrift des Neuen Testaments

das Jahr 2025 waren 3,1 Mio. Euro eingeplant. Tatsächlich 
eingegangen sind ca. 2,2 Mio. Euro – ein Minus von rund 
900.000 Euro.
Noch deutlicher wird die Situation mit Blick auf 2026: 
Während frühere Planungen von 3,8 Mio. Euro ausgingen, 
müssen wir aktuell mit lediglich 2,5 Mio. Euro rechnen. 
Das entspricht einer Verschlechterung um 1,3 Mio. Euro 
gegenüber der ursprünglichen Erwartung.
Gleichzeitig steigen die Ausgaben, so dass unter dem 
Strich rund 900.000 Euro im Vergleich zur ursprünglichen 
Planung fehlen.
Selbst wenn wir auf vorhandene Rücklagen zurückgrei-
fen, bleibt ein deutliches Minus. Die vorhandenen Re-
serven reichen nicht aus, um diese Lücke vollständig zu 
schließen. Ein ausgeglichener Haushalt ist unter diesen 
Bedingungen kurzfristig nicht erreichbar. Die Verwaltung 
arbeitet deshalb zusammen mit Stadtrat daran, Einspar-
potentiale zu finden, um den Haushalt auszugleichen
Finanzielle Stabilität ist aber die Grundlage jeder Gestal-
tungsmöglichkeit. Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, dro-
hen strukturelle Defizite. Das hätte zwangsläufig stärkere 
Eingriffe der Rechtsaufsicht zur Folge – mit weiter einge-
schränkten Handlungsspielräumen.
Viele Ausgaben sind gesetzlich gebunden: Kreisumlage, 
tarifliche Entwicklungen, gesetzliche Transferleistungen. 
Diese Positionen lassen sich nicht politisch verhandeln, 
sondern müssen finanziert werden.
Deshalb konzentrieren wir uns auf:
•  Sicherung der Pflichtaufgaben
•  Erhalt der bestehenden Infrastruktur
•  Stabilisierung der Haushaltslage
•  Priorisierung notwendiger Investitionen

Sechs Monate im Amt – 
eine ehrliche Zwischenbilanz
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
seit nunmehr einem halben Jahr darf ich unsere Stadt 
Lengenfeld als Bürgermeister führen. Diese ersten Mo-
nate waren vor allem geprägt von intensiven Gesprächen, 
einer gründlichen Bestandsaufnahme und Entscheidun-
gen, die nicht immer angenehm, aber notwendig waren. 
Ich möchte offen darstellen, wo wir stehen, welche Her-
ausforderungen uns konkret beschäftigen – und warum 
bestimmte Entwicklungen derzeit nicht so verlaufen kön-
nen, wie wir es uns alle wünschen würden.

Vorläufige Haushaltsführung – eingeschränkte Hand-
lungsfähigkeit
Seit Beginn des Jahres 2026 befindet sich die Stadt in der 
vorläufigen Haushaltsführung nach § 78 der Sächsischen 
Gemeindeordnung. Das bedeutet konkret:
Die Stadt darf ausschließlich Ausgaben leisten,

•  zu denen sie rechtlich verpflichtet ist,
•  oder die zur Sicherstellung unabweisbarer Aufgaben 

zwingend erforderlich sind.
Neue freiwillige Projekte dürfen grundsätzlich nicht be-
gonnen werden. Investitionen können nur fortgeführt wer-
den, wenn sie bereits im Vorjahr begonnen wurden. Jede 
darüberhinausgehende Ausgabe ist ein Vorgriff auf einen 
noch nicht beschlossenen Haushalt – und damit nur sehr 
eingeschränkt möglich. Das ist keine politische Strategie, 
sondern eine gesetzliche Vorgabe.

Einnahmerückgang bei steigenden Ausgaben
Die angespannte Lage ist insbesondere auf erhebliche 
Einbrüche bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Für 
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Wir dürfen nicht dahin kommen, Stillstand zu verwal-
ten. Freiwillige Aufgaben müssen warten. Bitte haben 
Sie deshalb Verständnis für notwendige Sparschritte. 
Wenn wir zusammenarbeiten, wird es uns gelingen die 
Stadt zukunftssicher aufzustellen.

Entgeltordnungen – rechtliche Verpflichtung
Ein Thema, das aktuell verständlicherweise Diskussionen 
auslöst, sind die Entgeltordnungen für Bürgerhäuser und 
Turnhallen. Bereits seit 2014 fordert die Aufsichtsbehör-
de eine Überarbeitung. Diese Forderung wurde erneut 
deutlich angemahnt. Es handelt sich dabei nicht um eine 
neue politische Idee, sondern um die Umsetzung einer 
verbindlichen rechtlichen Vorgabe. Auch wenn dies für 
Vereine und Nutzer spürbar sein wird, sind wir verpflich-
tet, rechtssichere und wirtschaftlich tragfähige Regelun-
gen zu schaffen. Der Dialog mit den Vereinen wird aktuell 
intensiv geführt. Ziel bleibt eine sozial vertretbare Lösung 
im Rahmen des rechtlich und finanziell Möglichen.

Infrastruktur – Sicherheit und Verantwortung
Neben der finanziellen Lage stehen wir vor konkreten 
baulichen Herausforderungen:
Im Bereich Hauptstraße 33 – 35 mussten die Bushaltestel-
le sowie der angrenzende Gehweg aufgrund erheblicher 
Schäden an der Stützwand gesperrt werden. Die Ver-
kehrssicherheit war nicht mehr gewährleistet. Hier gibt es 
keinen Entscheidungsspielraum: Sicherheit geht vor. Eine 
Ersatzhaltestelle wurde eingerichtet. Die erforderlichen 
Bauarbeiten werden viel Geld kosten – zusätzlich sorgt 
die unklare Eigentumsfrage für Schwierigkeiten.

Brücke im Ortsteil Weißensand
Besonders sensibel ist die Situation rund um die Brücke 
in Weißensand. In einem gemeinsamen Gespräch mit den 
zuständigen Fachbehörden wurde nochmals deutlich: 
Am aktuellen baulichen Zustand der Brücke ist kurzfristig 
nichts zu ändern. Unser Widerspruch zur Sperrung wur-
de vom Landesamt für Straßenbau abgelehnt. Für uns ist 
aber entscheidend, gegenüber der Bürgerschaft, den be-
troffenen Betrieben sowie den Einsatz- und Versorgungs-
trägern klar zu dokumentieren, dass die Stadt alle zur Ver-
fügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten ausschöpft, 
um auf die Problemlage hinzuweisen. Auch wenn sich der 
bauliche Zustand kurzfristig nicht verändern lässt, neh-
men wir die Situation ernst und begleiten das Verfahren 
weiterhin aktiv.

Ablagerungen im Bereich Abhorn
Auch die Problematik von Ablagerungen im Bereich Ab-
horn beschäftigt Verwaltung und zuständige Behörden 
weiterhin. Hier erfolgen Abstimmungen, um rechtssiche-
re Lösungen zu erreichen. Ziel ist für uns die Wiederher-
stellung des ursprünglichen Zustandes, so weit dies mög-
lich ist.

Stadtbad – 32 Jahre und vor einer wichtigen Entschei-
dung
Unser Stadtbad ist das letzte Mal vor 32 Jahren moder-
nisiert worden. In mehreren technischen und baulichen 

Bereichen besteht erheblicher Sanierungsbedarf. Dabei 
geht es nicht um kosmetische Maßnahmen, sondern um 
grundlegende Investitionen in Technik, Energieeffizienz 
und Gebäudesubstanz.
Wir haben eine Interessenbekundung im Bundespro-
gramm „Sanierung kommunaler Sportstätten (SKS)“ ab-
gegeben und hoffen im weiteren Verfahren berücksichtigt 
zu werden. Eines ist jedoch klar: Aus eigener Kraft ist eine 
umfassende Sanierung unter den aktuellen finanziellen 
Rahmenbedingungen nicht zu stemmen. Ohne Förder-
mittel wäre dieses Projekt derzeit nicht realisierbar. Das 
Stadtbad ist für Schulen, Vereine und Familien von großer 
Bedeutung. Deshalb setzen wir alles daran, eine tragfähi-
ge Perspektive zu entwickeln.

Bildung und Jugend 
Ein weiteres zentrales Thema ist die Situation an unserer 
Oberschule. Am 22. Januar fand ein Austausch mit dem 
Sächsischen Staatsminister für Kultus, Conrad Clemens, 
statt. Dabei wurden die Belastungen durch den beste-
henden Lehrermangel deutlich angesprochen. Ab dem 
zweiten Schulhalbjahr wurden drei zusätzliche Lehrkräfte 
zugesagt. Das ist ein wichtiges Signal, auch wenn damit 
nicht alle strukturellen Herausforderungen gelöst sind. 
Parallel arbeiten wir an der Weiterentwicklung des Ju-
gendclubs. Verlässliche Jugendarbeit bleibt ein zentrales 
Anliegen.

Organisationsuntersuchung – Verwaltung zukunfts-
fähig aufstellen
Parallel zur Haushaltskonsolidierung haben wir eine 
Organisationsuntersuchung der Stadtverwaltung aus-
geschrieben. Ziel ist eine strukturelle und strategische 
Neuaufstellung der Verwaltung. Damit verfolgen wir das 
Ziel, Aufgabenzuschnitte zu prüfen, den Personalbedarf 
belastbar festzustellen, Abläufe zu optimieren, Zustän-
digkeiten klarer zu definieren und die Servicequalität für 
Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. 

Persönlicher Ausblick
Ich hätte mir gewünscht, mein erstes halbes Jahr stärker 
von neuen Projekten als von Konsolidierungsmaßnahmen 
geprägt zu sehen. Die Realität ist eine andere. Gerade in 
schwierigen Zeiten zeigt sich jedoch, ob Verantwortung 
übernommen wird. Wir werden weiterhin transparent in-
formieren, Entscheidungen nachvollziehbar begründen 
und im Dialog bleiben. Im Mai wird es dazu auch wieder 
eine Bürgerversammlung geben.
Unsere Stadt Lengenfeld verfügt über engagierte Bürge-
rinnen und Bürger, starke Vereine, leistungsfähige Unter-
nehmen und motivierte Mitarbeitende. Dieses Fundament 
trägt. Die kommenden Monate werden anspruchsvoll blei-
ben. Ich verspreche keine einfachen Lösungen. Aber ich 
verspreche, dass wir sachlich, verantwortungsbewusst 
und mit klarem Kurs handeln werden.
Ihr Bürgermeister Michael Heuck
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Bürgerpolizist Polizeihauptmeister Rudolph, Markt 7, 
08233 Treuen,  037468 / 679380, 0162 / 2427053

Tafel Reichenbach im Vogtland e.V. 
Die Tafel hat jeden Dienstag in der Zeit von 13:45 - 15:15 Uhr
im Gebäude der Ev.-Freikirchlichen Gemeinde Lengenfeld
in der Engelgasse 6 geöffnet.

Suchtberatung
Die Suchtberatung bei Frau Yvonne Schulz vom Diakonischen 
Beratungszentrum Vogtland gGmbH, Suchtberatungsstelle 
Auerbach, findet nach telefonischer Voranmeldung unter der 
Telefonnummer 03744 / 831215 jeweils dienstags in der Zeit 
von 13:00 - 17:00 Uhr im Rathaus, Hauptstraße 3 statt. 

  Stadtmuseum LengenfeldStadtmuseum Lengenfeld
Hauptstraße 57Hauptstraße 57

Tel. 037606 / 32178Tel. 037606 / 32178
E-Mail: touristinfo@stadt-lengenfeld.deE-Mail: touristinfo@stadt-lengenfeld.de

Facebook:  @stadtmuseumlengenfeldFacebook:  @stadtmuseumlengenfeld

FEUERWEHRMUSEUMFEUERWEHRMUSEUM
LENGENFELDLENGENFELD

Poststraße · 08485 LengenfeldPoststraße · 08485 Lengenfeld

Telefon:037606 / 2610Telefon:037606 / 2610
Telefax:037606 / 86483Telefax:037606 / 86483

E-Mail: museumsleitung@E-Mail: museumsleitung@
feuerwehrmuseum-lengenfeld.defeuerwehrmuseum-lengenfeld.de

Veranstaltungstipps 
27.03.2026

Ostern steht vor der Tür!
Ein Vortrag über die Entstehung von Ostern

18:00 Uhr, Stadtmuseum Lengenfeld
28.03.2026

Karibische Nacht
19:00 Uhr, StadtLeben Lengenfeld e.V. 

04.04.2026
Ostereiersuche im Stadtpark

10:00 Uhr Grundschule „Am Park“
04.04. 2026 

Lesung aus BENNO HASE v. Doro Meyer, 
Osterbasteln und Mini-Flohmarkt

10:00 bis 14:00 Uhr bei den WORTAKROBATEN 
09.04.2026

Spieleabend
17:00 Uhr in den Räumen der WORTAKROBATEN

12.04.2026
Kreis-Hähnewettkrähen

08:30 Uhr Vereinsheim der Kleintierzüchter Irfersgrün
17.04.2026

Neue Erkenntnisse aus der Stadtgeschichte
18:00 Uhr, Stadtmuseum Lengenfeld

17.04.2026
Geselliges Singen

19:00 Uhr Tischendorfhaus Lengenfeld
18.04.2026

Miss Marple Abend
19:00 Uhr, StadtLeben Lengenfeld e.V.

Ihre Veranstaltung im Mai 
soll hier genannt werden? 

Melden Sie bitte Ihre Veranstaltung 
bis zum 13.04.2026 an die 

Stadtverwaltung/Touristinformation, Hauptstraße 1, 
per Mail an touristinfo@stadt-lengenfeld.de, 

oder telefonisch unter 037606 / 32178.

Helfen Sie mit, das öffentliche Leben der Stadt 
zu bereichern!

Eine ausführliche Beschreibung der Veranstaltungen 
finden Sie unter http://www.stadt-lengenfeld.de 

unter dem Stichpunkt „Veranstaltungen“.

Amtsblatt für die Stadt Lengenfeld
Herausgegeben von der Stadt Lengenfeld
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Donnerstag, 9. April 2026
von 16:00 bis 18:00 Uhr
Treff: 08233 Treuen/ OT Eich
(Straße von Treuen nach Lengenfeld)

„Tiere und Bäume im Frühling“
Knospenwunder, Vögel und Jahresarten-Quiz

Anmeldung: (03741) 104800 o. 104811
Ines.Bimberg@sachsenforst.sachsen.de

Ferienprogramm
im Walderlebnisgarten Eich

Veranstalter: Forstbezirk Plauen

Was machen die Bäume und Tiere im 
Frühling?
Schaut Euch das Knos-
penwunder an und bas-
telt es nach. Fühlt Euch 
wie Vogeleltern, die sich 
um ihren Nachwuchs 
kümmern. Erfahrt beim 
Jahresarten-Quiz, welche 
Lebewesen in diesem 
Jahr neben dem Baum 
des Jahres noch im Mittel-
punkt stehen.
Der Forstbezirk Plauen 
lädt ein zu einem ab-
wechslungsreichen Pro-
gramm für Familien und 
Urlauber am
Donnerstag, 9. April von 16:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr
Treffpunkt: 
Walderlebnisgarten Eich in 08233 Treuen/ OT Eich
Er befindet sich zwischen Treuen und Lengenfeld an der 
Treuener Straße 4, Ortseingang links von Treuen in Rich-
tung Lengenfeld fahrend.
Anmeldung bitte an den Staatsbetrieb Sachsenforst, 
Forstbezirk Plauen. Verantwortlich ist Frau Bimberg: Tele-
fon 03741 / 104800 oder 104811
E-Mail: Ines.Bimberg@sachsenforst.sachsen.de
Weiterhin sind Gruppenanmeldungen für Hortgruppen, 
Ferienfreizeiten, Wandervereine und für alle anderen in-
teressierten Besucher möglich. Die Programminhalte fin-
den Sie im Internet unter
https://www.waldpaedagogik.sachsen.de/walderlebnis-
garten-eich-4010.html

Donnerstag, 9. April 2026
von 16:00 bis 18:00 Uhr
Treff: 08233 Treuen/ OT Eich
(Straße von Treuen nach Lengenfeld)

„Tiere und Bäume im Frühling“
Knospenwunder, Vögel und Jahresarten-Quiz

Anmeldung: (03741) 104800 o. 104811
Ines.Bimberg@sachsenforst.sachsen.de

Ferienprogramm
im Walderlebnisgarten Eich

Veranstalter: Forstbezirk Plauen

Wir laden ein zur

48. Sport- und Familienwanderung 
„Rund um die Göltzschtalbrücke“

am Sonnabend, dem 09.05.2026
Start und Ziel ist das 

Festplatzgelände vor der Göltzschtalbrücke
Start von 8:00 Uhr bis 9:30Uhr.

Angeboten werden markierte Wanderstrecken über 8 km, 
12 km und 19 km, die individuell und zeitlich flexibel be-
wandert werden können.                                           
Die Strecke 8 km führt von der Göltzschtalbrücke über 
den Wudel nach Friesen, die etwas anspruchsvolleren 
Strecken 12 und 19 km führen über Netzschkau zum 
Echo.
Während die 19 km Strecke über den Köhlersteig nach  
Irschwitz verläuft, trifft die 12 km Strecke über die  Salz-
straße in Reinsdorf auf die 19 km Strecke und führen zu-
sammen nach Friesen zum Kontrollpunkt.
Die Wanderung über den Köhlersteig, 19 km erfordert 
Trittsicherheit.
Vom Kontrollpunkt Friesen führen alle Strecken über 
Obermylau und den Höhenweg zurück zur Göltzschtal-
brücke.      
Im Ziel erhält jeder Wanderer eine Urkunde, die auch als 
Beleg für die Bonus-Abrechnung bei den Krankenkassen 
genutzt werden kann.
Für eine gute Versorgung mit Kaffee und Kuchen sowie 
Roster und Getränke ist gesorgt.
Und falls der Wettergott auch noch mitspielt, dürfte einem 
wunderschönen Tag in der herrlichen Natur des Vogtlan-
des nichts mehr im Wege stehen.  

Also Leute, auf geht’s :  
Nur wo du zu Fuß warst, bist du wirklich gewesen!

 
48. Sport- und Familienwanderung 

“Rund um die Göltzschtalbrücke“ 
 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
Termin:   Sonnabend, 09.05.2026  
 
Strecken: 8 km, 12 km, 19 km  
 
Start:  Festplatzgelände vor der Göltzschtalbrücke 
 
 
8 00 - 9 30 Uhr  19 km -  markiert – nur für trittsichere Wanderer 

Festplatzgelände vor der Göltzschtalbrücke, Mühlstraße, H. Löns Str., 
Aussichtspunkt Göltzschtalbrücke, Echo, Köhlersteig, 
Hoher Stein, Irchwitz, Thalbach, Reinsdorf, Kultzsch- Panoramaweg, KP 
Friesen, Obermylau- Höhenweg, Aussichtspunkt, Göltzschtalbrücke 
 

8 00 - 9 30 Uhr  12 km -  markiert 
Festplatzgelände vor der Göltzschtalbrücke, Mühlstraße, H. Löns Str., 
Aussichtspunkt Göltzschtalbrücke, Echo, Salzstraße, Reinsdorf, Kultzsch- 
Panoramaweg, KP Friesen, Obermylau- Höhenweg, Aussichtspunkt, 
Göltzschtalbrücke 
 

8 00 - 9 30 Uhr  8 km -  markiert 
Festplatzgelände vor der Göltzschtalbrücke, Göltzschtalbrücke hoch,       
Wudel, KP Friesen, Obermylau- Höhenweg, Aussichtspunkt, Göltzschtalbrücke 

                 Ziel:    bis 15.00 Uhr, wie Startort            

Verpflegung:  traditionelle Verpflegung  an den Kontrollpunkten  
 
am Ziel:          Roster, Kaffee, Kuchen und Getränke 
 
Startgebühr:       4,00 €           Jugendliche bis 16 Jahre :    2,00 €        Kinder bis 14 Jahre frei     
 

      Parkmöglichkeiten: Parkplatz P1 an der Göltzschtalbrücke 
 
 
 
 

 

  

            

 

 

 

             

       

  

                    

 

 

    

 

 

 

 

             
 

Vogtländischer Gebirgs- und
Wanderverein “Göltzschtalbrücke”

Reichenbach e.V.
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Vogtländischer Gebirgs- und
Wanderverein “Göltzschtalbrücke”

Reichenbach e.V.

Anzeige
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Amtliche  Mitteilungen
Informationen aus dem Rathaus

Standesamt
Sterbefälle
Inge Gruner geb. Rudolph, wohnhaft gewesen in 
Lengenfeld, Poststraße 7, verstorben am 13.02.2026, 
95 Jahre
Georg Lenk, wohnhaft gewesen in Lengenfeld, Eicher 
Weg 7, verstorben am 14.02.2026, 89 Jahre
Stephan Wagner, wohnhaft gewesen in Lengenfeld, 
Beethovenstraße 8, verstorben am 15.02.2026, 67 Jahre
Henny Müller geb. Seidel, wohnhaft gewesen in 
Lengenfeld, Hauptstraße 16, verstorben am 19.02.2026, 
84 Jahre
Walter   Hess,   wohnhaft   gewesen   in   Lengenfeld, 
Beethovenstraße 3, verstorben am 04.03.2026, 79 Jahre
Bei allen anderen beurkundeten Personenstandsfällen 
liegt kein Einverständnis zur Veröffentlichung vor.

Einladung zur Versammlung der Jagdge-
nossenschaft Waldkirchen 
Am 14.04.2026 ab 19:00 Uhr findet im Schulungsraum 
Feuerwehr Waldkirchen die nichtöffentliche Versamm-
lung der Jagdgenossenschaft Waldkirchen statt. Ein-
geladen sind Eigentümer von Grundflächen des Ge-
meinschaftsjagdreviers Waldkirchen, auf denen das 
Jagdrecht ausgeübt werden kann, oder deren Vertreter.
Tagesordnung
1.  Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemä-

ßen Einladung
2.  Informationen des Jagdvorstandes zum Ergebnis 

der Überprüfung des Kassen- und Rechnungswe-
sens

3.  Situationsbericht der Jägerschaft bezüglich des 
Jagdgeschehens und der Wildschäden

4.  Sonstiges
Heuck, Bürgermeister

Beschluss der nichtöffentlichen Stadtratssitzung vom 
26.01.2026
Beschluss 015/2026:
1.  Der Stadtrat befürwortet den Verkauf des Flurstücks 

1254a Gemarkung Lengenfeld grundsätzlich an den 
derzeitigen Pächter.

2.  Die Verwaltung wird beauftragt, Verhandlungen zum 
Verkauf zu führen und alle damit im Zusammenhang 
stehenden notwendigen Maßnahmen einzuleiten.

3.  Der schlussendliche Verkauf wird abschließend durch 
Beschluss des Stadtrates entschieden.

Beschlüsse der öffentlichen Stadtratssitzung vom 
23.02.2026
Beschluss 001/2026:
Die Bestellung der Mitglieder und Stellvertreter des Ver-
waltungs- und Finanzausschusses wird widerrufen.

Beschluss 002/2026:
Der personellen Besetzung des Verwaltungs- und Finanz-
ausschusses wird zugestimmt. 

Beschluss 003/2026:
Die Bestellung der Mitglieder und Stellvertreter des Tech-
nischen Ausschusses wird widerrufen.

Beschluss 004/2026:
Der personellen Besetzung des Technischen Ausschus-
ses wird zugestimmt.

Beschluss 017/2026:
Der Stadtrat widerruft die Berufung des sachkundigen 
Einwohners Maik Müller als beratendes Mitglied in den 
Technischen Ausschuss. 

Beschluss 018/2026:
Der Stadtrat beruft den sachkundigen Einwohner Ste-
phan Berndt als neues beratendes Mitglied in den Techni-
schen Ausschuss.

Beschluss 019/2026:
Der Stadtrat beruft drei sachkundige Einwohner als be-
ratende Mitglieder in den Verwaltungs- und Finanzaus-
schuss: 
	 Maik Müller
	 Eileen Hollax 
	 Patrick Queck.

Beschluss 020/2026:
Der Stadtrat erteilt das Einvernehmen zum Antrag auf Er-
richtung einer genehmigungsfreien Packstation, Zwickau-
er Straße. Die Genehmigung zum Vorhaben gemäß § 2 
der Erhaltungssatzung wird erteilt.

Beschluss 024/2026:
1.  Der Stadtrat befürwortet das Vorhaben „Umgestaltung 

Mehrgenerationen-Freizeitzentrum Weißensand“.
2.  Die Verwaltung wird beauftragt, die nötigen Mittel in 

den Haushaltsplan für 2026 einzustellen.

Beschluss 025/2026:
Der Stadtrat stimmt der Vergabe der Bauleistung Fassa-
denarbeiten für das Vorhaben Umgestaltung Mehrgene-
rationen-Freizeitzentrum Weißensand an die Firma
	 Malerhandwerk Czyzykowski
	 Parkstraße 11
	 08485 Lengenfeld
i. H. v. 49.063,22 € brutto zu.

Beschluss 022/2026:
Der Stadtrat beschließt die Polizeiverordnung der Stadt 
Lengenfeld gegen umweltschädliches Verhalten und 
Lärmbelästigung, zum Schutz vor öffentlichen Beein-
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trächtigungen und über das Anbringen von Hausnum-
mern in der vorliegenden Form. 

Beschluss 023/2026:
Der Stadtrat der Stadt Lengenfeld stimmt der Schenkung 
von fünf im Eigentum der Stadt befindlichen Bildern des 
Künstlers Fredo Bley aus dem Bestand der Oberschule 
Lengenfeld an den Förderverein der Oberschule Lengen-
feld e. V. zu.

Beschluss 016/2026:
Der Stadtrat beschließt die Neufassung der Richtlinie zur 
Gewährung einer finanziellen Zuwendung für Neugebo-
rene der Stadt Lengenfeld. 

Informationen aus dem Einwohnermeldeamt
Anpassung der Kosten für Personalausweis
Nach der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt am 6. 
Februar 2026 haben sich zum 7. Februar 2026 die Preise 
für zwei Personaldokumente geändert. 
Betroffen ist der Personalausweis für Personen ab 24 Jah-
ren. Hier erhöhen sich die Kosten von 37 Euro auf 46 Euro. 
Der Personalausweis ist zehn Jahre gültig. 
Auch beim Personalausweis für Personen unter 24 Jahren 
gibt es Anpassungen bei den Kosten. Künftig werden hier 
27,60 Euro statt der bisherigen 22,80 Euro fällig. Der Per-
sonalausweis ist sechs Jahre gültig.
Wir als Stadt Lengenfeld haben auf die Preisgestaltung 
keinen Einfluss. Festgelegt wird diese Regelung durch 
die am 30. Januar 2026 im Bundesrat beschlossene Än-
derung der Verordnung zur Entlastung der Bundespolizei 
und der Verwaltung im Bereich des Pass- und Ausweis-
wesens (VerwaltungEntlastVO). Begründet wird die Erhö-
hung durch gestiegene Herstellungs- und Produktions-
kosten bei der Bundesdruckerei.
Ein Termin wäre wünschenswert und von Vorteil, um 
Wartezeiten zu vermeiden.
Bitte vereinbaren Sie im Einwohnermeldeamt der 
Stadt Lengenfeld einen Termin. Tel.: 037606/30523 
oder E-Mail: meldeamt@stadt-lengenfeld.de

Polizeiverordnung der Stadt Lengenfeld
gegen umweltschädliches Verhalten und Lärmbelästi-
gung, zum Schutz vor öffentlichen Beeinträchtigungen 
und über das Anbringen von Hausnummern.
Auf Grund von §§ 32 Abs. 1, 35, 37 in Verbindung mit § 1 
Abs. 1 Nr. 4, § 2 Abs. 1 und § 39 des Sächsischen Poli-
zeibehördengesetzes (SächsPBG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 358, 
389), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 22. 
Juli 2024 (SächsGVBl. S. 724) erlässt die Stadt Lengenfeld 
durch den Beschluss des Stadtrates vom 23.02.2026 fol-
gende Polizeiverordnung:

Abschnitt 1 - Allgemeine Regelungen
§ 1  Geltungsbereich
Diese Polizeiverordnung gilt im gesamten Gebiet der 
Stadt Lengenfeld mit den Ortsteilen Irfersgrün, Pechtels-

grün, Plohn/Abhorn, Schönbrunn, Waldkirchen, Weißen-
sand und Wolfspfütz.

§ 2  Begriffsbestimmungen
(1) Öffentliche Straßen sind alle Straßen, Wege und Plätze, 
die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder auf de-
nen ein tatsächlicher öffentlicher Verkehr stattfindet.
Dazu gehören insbesondere die Fahrbahn, Parkplätze, 
Seiten- und Randstreifen, Radwege, Gehwege, Durchläs-
se, Haltestellen, Treppen, Brücken, Böschungen und Ent-
wässerungsanlagen. Die Vorschriften des Sächsischen 
Straßengesetzes bleiben unberührt.
(2) Öffentliche Grün- und Erholungsanlagen sind allge-
mein zugängliche, insbesondere gärtnerisch gestaltete 
Anlagen, einschließlich Wege, die der Erholung der Bevöl-
kerung oder der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbil-
des dienen. Zu den Grün- und Erholungsanlagen gehören 
unter anderem auch Verkehrsgrünanlagen und allgemein 
zugängliche Kinderspielplätze sowie allgemein zugängli-
che Sportplätze.
(3) Öffentliche Einrichtungen im Sinne dieser Polizeiver-
ordnung sind insbesondere in öffentlichen Bereichen be-
findliche Brunnen, Wasserbecken, Gewässer, Ufer, Warte-
häuschen, Bänke, Stühle, Tische, Beleuchtungsmasten, 
Pflanzkübel, Schaukästen, Pfosten, Bauzäune, Telefonzel-
len, Denkmale und Tafeln, Sport- und Spielgeräte sowie 
Abfall- und Wertstoffbehälter.
(4) Menschenansammlungen sind alle für jedermann 
zugängliche, zielgerichtete, nicht sofort überschauba-
re Zusammenkünfte von Personen unter freiem Himmel 
auf öffentlichen Straßen, in öffentlichen Grün- und Erho-
lungsanlagen und auf diesen gleichgestellten Plätzen 
zum Zweck des Vergnügens, des Kunstgenusses, des 
Warenumschlags oder zu ähnlichen Zwecken, insbeson-
dere Volksfeste, Straßenfeste, Konzerte und Märkte. Die 
Vorschriften des Gesetzes über Versammlungen und 
Aufzüge (Versammlungsgesetz) und des Sächsischen 
Versammlungsgesetzes (SächsVersG) bleiben von Satz 1 
unberührt.
(5) Böller im Sinne dieser Polizeiverordnung sind: 
	 a) Böllerkanonen,
	 b) Standböller,
	 c) Handböller,
	 d) Gasböller.
Vorderladerschusswaffen (Perkussionswaffen) im Sinne 
dieser Polizeiverordnung sind Feuerwaffen, die von der 
Mündung aus geladen werden.

Abschnitt 2 - Umweltschädliches Verhalten
§ 3  Unerlaubtes Plakatieren, Beschriften, Bemalen
(1) Das Anbringen von Plakaten, Folien, Schildern, Be-
schriftungen oder Bemalungen und Besprühungen, die 
weder eine Ankündigung noch eine Anpreisung oder ei-
nen Hinweis auf Gewerbe oder Beruf zum Inhalt haben, 
ist an Stellen, die von Flächen im Sinne des § 2 Absatz 1, 
2, sowie den zu ihnen gehörenden Einrichtungen im Sin-
ne des § 2 Absatz 3 oder von Bahnanlagen aus sichtbar 
sind, verboten. Verboten ist auch das Veranlassen oder 
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Dulden einer Plakatierung durch den Veranstalter, Auf-
traggeber oder eine sonstige Person, die auf den Plakaten 
oder Darstellungen als Verantwortlicher benannt wird. 
Dieses Verbot gilt nicht für das Plakatieren auf den dafür 
zugelassenen Plakatträgern (z.B. Plakatsäulen, Werbeta-
feln, Anschlagtafeln) bzw. für das Beschriften, Bemalen 
und Besprühen speziell dafür zugelassener Flächen. Pla-
katierungen an Bäumen sind generell verboten. Entgegen 
dieser Regelungen angebrachte Plakate, Beschriftungen 
oder Bemalungen sind vom Verursacher bzw. vom Eigen-
tümer der Fläche unverzüglich zu entfernen.
(2) Die Ortspolizeibehörde kann Ausnahmen von dem in 
Abs. 1 geregelten Verbot zulassen, wenn öffentliche Be-
lange nicht entgegenstehen und insbesondere eine Ver-
unstaltung des Orts- und Straßenbildes oder eine Gefähr-
dung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 
nicht zu befürchten ist.
(3) Die Vorschriften der Sächsischen Bauordnung, des 
Sächsischen Straßengesetzes, der Straßenverkehrsord-
nung, des Strafgesetzbuches, Satzungen der Stadt Len-
genfeld sowie die Rechte Privater an ihrem Eigentum blei-
ben von dieser Regelung unberührt.
§ 4  Tierhaltung
(1) Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass 
Menschen und Tiere nicht belästigt oder gefährdet wer-
den und Sachen nicht beschädigt werden.
(2) Der Tierhalter hat dafür Sorge zu tragen, dass sein Tier, 
außer Katzen, im öffentlichen Verkehrsraum nicht ohne 
eine hierfür geeignete Aufsichtsperson frei herumläuft. 
Im Sinne dieser Vorschrift geeignet ist jede Person, der 
das Tier, insbesondere auf Zuruf, gehorcht und die zum 
Führen des Tieres körperlich in der Lage ist.
(3) In entsprechend ausgewiesenen Grün- und Erho-
lungsanlagen sowie allgemein bei größeren Menschen-
ansammlungen, wie z.B. Festveranstaltungen, muss der 
Hundeführer den Hund an der Leine führen. Zudem müs-
sen Hunde in größeren Menschenansammlungen einen 
Maulkorb tragen.
(4) Der Tierhalter bzw. -führer hat sein Tier von allgemein 
zugänglichen Sport- und Kinderspielplätzen fernzuhalten.
(5) Der Halter von Raubtieren, Gift- oder Riesenschlangen 
sowie anderer Tiere, die ebenso wie diese durch Körper-
kraft, Gift oder Verhalten Personen gefährden können, hat 
der Ortspolizeibehörde diesen Sachverhalt unverzüglich 
anzuzeigen. 
(6) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für Jagdhunde im wei-
degerechten Einsatz, Diensthunde im behördlichen Ein-
satz und Blindenführhunde. 
(7) Der Hundeführer hat die Steuermarke des Hundes mit-
zuführen und auf Verlangen der Behörde vorzuzeigen. 
(8) Festgestellte herrenlose Tiere sind der Ortspolizeibe-
hörde, der Polizei bzw. dem Tierschutzverein Reichen-
bach und Umgebung / Tierheim Limbach mitzuteilen. 
(9) § 28 der Straßenverkehrsordnung, § 121 des Ord-
nungswidrigkeitengesetzes sowie das Gesetz zum Schut-
ze der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden (GefHundG) 
und der dazu erlassenen Verordnung bleiben von dieser 
Regelung unberührt.

§ 5  Verunreinigung durch Tiere
(1) Den Haltern und Führern von Tieren ist es untersagt, 
die Flächen i.S.v. § 2 durch ihre Tiere verunreinigen zu las-
sen.
(2) Die entgegen Abs. 1 durch Tiere verursachten Verun-
reinigungen sind von den jeweiligen Tierführern unver-
züglich zu beseitigen. Hierfür sind vom Führer des Tieres 
geeignete Hilfsmittel für Aufnahme und Transport mitzu-
führen und auf Verlangen den Kontrollkräften der Orts-
polizeibehörde vorzuweisen. Hierzu kann der Betroffene 
angehalten werden.
(3) Die Vorschriften des Sächsischen Straßengesetzes, 
der Straßenverkehrsordnung, des Gesetzes zur Förde-
rung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umwelt-
verträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (KrWG) sowie 
des Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutz-
gesetzes bleiben von dieser Regelung unberührt.
§ 6  Benutzung öffentlicher Brunnen und öffentlicher 
Gewässer
Öffentliche Brunnen und Gewässer dürfen nur entspre-
chend ihrer Zweckbestimmung benutzt werden. Es ist 
verboten, sie zu beschmutzen sowie das Wasser zu ver-
unreinigen.
§ 7  Verunreinigungen durch Fahrzeuge
(1) Die Unterboden- und Motorwäsche sowie der Ölwech-
sel an Fahrzeugen sind nur in dafür zugelassenen Anla-
gen gestattet.
(2) Von Feldern zurückfahrende Fahrzeuge sind, bevor 
öffentliche Straßen genutzt werden, von anfallenden Erd- 
und Schmutzteilen zu befreien. Dennoch auf öffentlichen 
Straßen anfallende Erd- und Schmutzteile sind durch den 
Verursacher unverzüglich zu beseitigen. Gleiches gilt für 
Fahrzeuge, die Baustellen oder ähnliche Grundstücke 
verlassen. Bis zur Beseitigung der Verunreinigungen ist 
ggf. vor der Gefahrenstelle zu warnen.
(3) Das Abspritzen von Fahrzeugen auf öffentlichen Stra-
ßen ist untersagt.
(4) § 32 Absatz 1 der Straßenverkehrsordnung sowie § 17 
Absatz 1 des Sächsischen Straßengesetzes, die Vorschrif-
ten des Wasserhaushaltsgesetzes, des Sächsischen 
Wassergesetzes, des Gesetzes zur Förderung der Kreis-
laufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen 
Bewirtschaftung von Abfällen, des Bundes-Bodenschutz-
gesetzes sowie der Sächsischen Bauordnung bleiben von 
dieser Regelung unberührt.

Abschnitt 3 - Schutz vor Lärmbelästigungen
§ 8  Schutz der Nachtruhe
(1) Die Nachtzeit umfasst die Zeit von 22:00 Uhr, samstags 
von 24:00 Uhr; bis 06:00 Uhr, sonntags bis 08:00 Uhr. In 
dieser Zeit sind alle Handlungen, die geeignet sind, die 
Nachtruhe mehr als nach den Umständen unvermeidbar 
zu stören, zu unterlassen.
(2) Die Ortspolizeibehörde kann im Einzelfall Ausnahmen 
vom Verbot des Abs. 1 zulassen, wenn besondere öffent-
liche Interessen die Durchführung der Arbeiten während 
der Nacht erfordern bzw. dies für die Durchführung von 
Veranstaltungen o.ä. beantragt wird. Soweit für die Arbei-
ten bzw. Veranstaltungen nach sonstigen Vorschriften 
eine behördliche Erlaubnis erforderlich ist, entscheidet 
die Erlaubnisbehörde über die Zulassung der Ausnahme.
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(3) Die Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgeset-
zes, der dazu erlassenen Verordnungen sowie des Geset-
zes über Sonn- und Feiertage im Freistaat Sachsen blei-
ben von dieser Regelung unberührt.
§  9  Benutzung von Beschallungsanlagen, Tonwie-
dergabegeräten, Musikinstrumenten u.ä.
(1) Rundfunk- und Fernsehgeräte, Beschallungsanlagen, 
Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte, Musikinstrumente 
sowie andere mechanische oder elektroakustische Gerä-
te zur Lauterzeugung dürfen nur so benutzt werden, dass 
andere nicht unzumutbar belästigt werden. Dies gilt ins-
besondere, wenn die Geräte oder Instrumente bei offenen 
Fenstern, Türen, auf Balkonen, im Freien oder in Kraftfahr-
zeugen betrieben oder gespielt werden.
(2) Abs. 1 gilt nicht:
a)  bei Umzügen, Kundgebungen, Märkten und Messen 
im Freien und bei Veranstaltungen, die einem herkömmli-
chen Brauch entsprechen,
b)  für amtliche und amtlich genehmigte Durchsagen.
(3) Die Vorschriften des Sächsischen Sonn- und Feier-
tagsgesetzes sowie des Bundesimmissionsschutzgeset-
zes und der dazu erlassenen Verordnungen bleiben un-
berührt.
§ 10  Benutzung von Sport- und Spielstätten
(1) Allgemein zugängliche Sport- und Kinderspielplätze 
dürfen in der Zeit von 20:00 Uhr bis 08:00 Uhr nicht be-
nutzt werden.
Im Einzelfall können auf Antrag andere Benutzungszeiten 
durch die Ortspolizeibehörde festgelegt werden.
(2) Abs. 1 gilt nicht für die Nutzung von Sportplätzen im 
Rahmen von Sportveranstaltungen und Trainingszeiten.
(3) Die auf Kinderspielplätzen aufgestellten Turn- und 
Spielgeräte dürfen nur von Kindern entsprechend der 
ausgeschilderten Altersstufen benutzt werden.
(4) Auf Kinderspielplätzen im Sinne von § 2 sind das Rau-
chen und der Konsum von Alkohol sowie das Abbrennen 
von Feuern und das Grillen verboten.
(5) Die Vorschriften des Sächsischen Sonn- und Feier-
tagsgesetzes, der Sächsischen Bauordnung sowie des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes und der dazu erlasse-
nen 18. Bundesimmissionsschutzverordnung bleiben von 
dieser Regelung unberührt.
§ 11  Haus- und Gartenarbeiten
(1) Private Haus- und Gartenarbeiten, die die Ruhe ande-
rer unzumutbar stören, dürfen in der Zeit von 19:00 Uhr 
bis 07:00 Uhr sowie zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr 
und an Sonn- und Feiertagen nicht durchgeführt werden. 
Zu den Arbeiten im Sinne dieser Vorschrift gehören ins-
besondere der Betrieb von motorbetriebenen Arbeits-
geräten, Rasenmähern, Trimmern, Häckslern, Sensen, 
Motorhämmern, das Hämmern, das Sägen, das Bohren, 
das Schleifen, das Holzspalten, das Ausklopfen von Tep-
pichen, Betten, Matratzen u.ä..
(2) Absatz 1 gilt nicht für Arbeiten im Bereich der Land-
wirtschaft sowie bei akuten Not- oder Havariefällen.
(3) Die Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgeset-
zes, der 32. Bundesimmissionsschutzverordnung sowie 
des Sächsischen Sonn- und Feiertagsgesetzes bleiben 
von dieser Regelung unberührt.

§ 12  Benutzung von Wertstoffcontainern und sonsti-
gen Abfallbehältern
(1) Das Einwerfen von Wertstoffen in die dafür vorgesehe-
nen Behälter (Wertstoffcontainer) ist an Werktagen in der 
Zeit von 19:00 Uhr bis 07:00 Uhr, samstags ab 12:00 Uhr 
und an Sonn- und Feiertagen nicht gestattet.
(2) Es ist untersagt, Abfälle, Wertstoffe oder andere Ge-
genstände auf oder neben die Wertstoffcontainer zu stel-
len. Wertstoffe sind im Falle überfüllter Container wieder 
mitzunehmen.
(3) Es ist nicht gestattet, größere Abfallmengen in die zur 
allgemeinen Benutzung aufgestellten Abfallbehälter (Pa-
pierkörbe) einzubringen. Insbesondere das Einbringen 
von in Haushalten oder Gewerbebetrieben angefallenen 
Abfällen ist untersagt.
(4) Die Vorschriften des Sächsischen Sonn- und Feier-
tagsgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
und der dazu erlassenen Verordnungen, des Gesetzes 
zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 
umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen sowie 
des Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutz-
gesetzes bleiben unberührt.
§  13 Kleinfeuerwerk, Schießen mit Böllern
(1) Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände der 
Klasse II (Kleinfeuerwerke) im Zeitraum vom 02.01. bis 
30.12. eines jeden Jahres durch Personen, die nicht im 
Besitz einer gültigen Erlaubnis nach §§ 7, 27 oder eines 
Befähigungsscheines nach § 20 des Sprengstoffgesetzes 
sind, bedarf der Ausnahmegenehmigung der Ortspolizei-
behörde. Das Abbrennen ist spätestens zwei Wochen vor-
her zu beantragen. 
(2) Wer außerhalb von Schießstätten ein Böllergerät zur 
Erzeugung eines Schussknalles verwenden will, hat dies 
spätestens zwei Wochen vorher der Ortspolizeibehörde 
schriftlich anzuzeigen. 
(3) In der Anzeige nach Absatz 1 und 2 sind anzugeben: 
a) Anlass, Ort, Datum, Zeitraum des Feuerwerkes/des Böl-
lerns, Art des Feuerwerkes/des Böllergerätes, 
b) Name und Erreichbarkeit des Verantwortlichen, 
c) beim Böllern und Salutschießen der Nachweis über die 
Berechtigung.
(4) Die Ortspolizeibehörde kann alle geeigneten Maßnah-
men treffen, die im Einzelfall erforderlich sind, um die beim 
Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen, von Böl-
lern oder Salutschießen mit Vorderladerwaffen ausgehen-
den Gefahren für die öffentliche Sicherheit zu verhindern.
(5) Die Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgeset-
zes, des Gesetzes über Sonn- und Feiertage im Freistaat 
Sachsen, des Sprengstoffgesetzes sowie des Waffenge-
setzes und den dazu erlassenen Verordnungen bleiben 
unberührt.

Abschnitt 4 - Öffentliche Beeinträchtigungen
§ 14  Aggressives Betteln und andere öffentliche Be-
einträchtigungen
(1) Auf Flächen im Sinne von § 2 dieser Verordnung ist es 
untersagt
a)  aggressiv zu betteln, beispielsweise durch hartnäcki-
ges Ansprechen, durch körperliches Bedrängen oder 
Festhalten an der Kleidung,
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b)  andere Personen durch aufdringliches oder aggres-
sives Verhalten erheblich zu belästigen, beispielsweise 
nach Genuss von Alkohol oder sonstigen berauschenden 
Mitteln,
c)  die Notdurft zu verrichten.
(2) Die Vorschriften des Strafgesetzbuches, des Betäu-
bungsmittelgesetzes, des Wasserhaushaltsgesetzes, des 
Sächsischen Wassergesetzes, des Gesetzes zur Förde-
rung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umwelt-
verträglichen Bewirtschaftung von Abfällen sowie des 
Sächsischen Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgeset-
zes bleiben von dieser Regelung unberührt.
§ 15  Abbrennen offener Feuer
(1) Für das Abbrennen von offenen Feuern ist die schrift-
liche Erlaubnis der Ortspolizeibehörde erforderlich. Die 
Erlaubnis für Feuer im Rahmen öffentlicher Veranstal-
tungen, so zur Pflege des Brauchtums, ist zwei Wochen 
vor dem Abbrenntag durch den Verantwortlichen zu be-
antragen. Der Antrag muss die Zustimmung des Grund-
stückseigentümers enthalten. Der Verantwortliche hat die 
Erlaubnis am Abbrenntag mitzuführen.
Keiner Erlaubnis bedürfen Koch-, Grill- und Wärmefeuer 
mit trockenem unbehandeltem Holz in befestigten Feu-
erstätten oder mit handelsüblichen Grillmaterialien (z.B. 
Grillbrikett, Holzkohle) in handelsüblichen Grillgeräten au-
ßerhalb von öffentlichen Straßen und öffentlichen Grün- 
und Erholungsanlagen im Sinne von § 2 dieser Verord-
nung. Die Feuer sind so abzubrennen, dass hierbei keine 
unzumutbare Belästigung Dritter, insbesondere durch 
Rauchentwicklung, Funkenflug oder Gerüche entsteht. 
Die aktuelle Waldbrandwarnstufe ist zu beachten.
(2) Das Abbrennen ist zu untersagen oder kann mit Auf-
lagen verbunden werden, wenn Umstände bestehen, die 
ein gefahrloses Abbrennen nicht ermöglichen. Solche 
Umstände können z.B. extreme Trockenheit, die unmittel-
bare Nähe des Waldes, die unmittelbare Nähe eines La-
gers mit feuergefährlichen Stoffen u.s.w. sein.
(3) Die Vorschriften des Gesetzes zur Förderung der 
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträg-
lichen Bewirtschaftung von Abfällen, des Sächsischen 
Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes, der Ver-
ordnung der Sächsischen Staatsregierung über die Ent-
sorgung von pflanzlichen Abfällen, des Waldgesetzes für 
den Freistaat Sachsen, des Bundesimmissionsschutzge-
setzes und der dazu erlassenen Verordnungen sowie der 
Verordnungen nach Naturschutzrecht werden von dieser 
Regelung nicht berührt.
§ 16  Verbot der Verunreinigung und artfremder Nut-
zung
(1) Es ist verboten, die öffentlichen Straßen und die 
Grün- und Erholungsanlagen im Sinne von § 2 dieser 
Verordnung, Wege, Rasenflächen, Anpflanzungen sowie 
Versorgungseinrichtungen, öffentliche Verkehrsschil-
der, amtliche Beschilderungen in Schutzgebieten und 
an Schutzobjekten, Denkmäler, Skulpturen, Kunstwerke, 
Brunnen, Blumenkübel, Einfriedungen, Sitzgelegenheiten, 
Spielgeräte, Papierkörbe, Plakatträger sowie sonstiges 
Straßenmobiliar und andere Anlagen bzw. Einrichtungen 
zu bemalen, zu verunreinigen, zu beschädigen, zu verän-
dern, zu entfernen, zu verbringen und zweckentfremdet 
zu benutzen. Der Verursacher einer Verunreinigung hat 
diese ohne Aufforderung unverzüglich zu beseitigen. 

(2) Es ist verboten
a) Grün- und Erholungsanlagen im Sinne von § 2 dieser 
Verordnung innerhalb und außerhalb der Wegflächen zu 
befahren oder dort Fahrzeuge abzustellen, soweit dies 
nicht ausdrücklich erlaubt ist. Dies gilt auf Wegflächen 
und auf allgemein zugänglichen Sport- und Kinderspiel-
plätzen nicht für Behindertenfahrstühle, Kinderwagen, 
Kinderspielfahrzeuge oder Kinderfahrräder, wenn da-
durch andere Besucher nicht gefährdet werden sowie 
grundsätzlich nicht für Dienstfahrzeuge der Stadt,
b) auf öffentlichen Straßen oder in Grün- und Erholungs-
anlagen im Sinne von § 2 dieser Verordnung auf hierfür 
nicht besonders freigegebenen Flächen zu lagern, zu zel-
ten, zu nächtigen sowie Koch- oder Grillfeuer abzubren-
nen,
c) auf öffentlichen Straßen oder in Grün- und Erholungs-
anlagen im Sinne von § 2 dieser Verordnung Gegenstän-
de außerhalb der dafür zur Verfügung gestellten Behält-
nisse liegenzulassen, abzulagern, zu zerschlagen oder 
wegzuwerfen.
d) in Grün- und Erholungsanlagen im Sinne von § 2 dieser 
Verordnung Pflanzen oder Pflanzenteile zu entnehmen, 
abzubrechen, abzuschneiden oder abzupflücken.
(3) In Grün- und Erholungsanlagen im Sinne von § 2 die-
ser Verordnung ist das Reiten außerhalb von dafür ausge-
wiesenen Wegen verboten.
(4) Die Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes so-
wie die Rechte Privater bleiben von dieser Regelung un-
berührt.

Abschnitt 5 - Anbringen von Hausnummern
§ 17  Hausnummern
(1) Die Hauseigentümer haben ihre Gebäude spätestens 
an dem Tag, an dem sie bezogen werden, mit der von der 
Gemeinde festgesetzten Hausnummer in arabischen Zif-
fern, ggf. Zusätzen in lateinischen Buchstaben zu verse-
hen.
(2) Die Hausnummern müssen von der Straße aus, in die 
das Haus einnummeriert ist, gut lesbar sein. Unleserliche 
Hausnummernschilder sind unverzüglich zu erneuern. 
Die Hausnummern sind in einer Höhe von nicht mehr als 
3 m an der der Straße zugekehrten Seite des Gebäudes 
unmittelbar über oder neben dem Gebäudeeingang oder, 
wenn sich der Gebäudeeingang nicht an der Straßenseite 
des Gebäudes befindet, an der dem Grundstückszugang 
nächstgelegenen Gebäudeecke anzubringen. Bei Gebäu-
den, die von der Straße zurückliegen, können die Haus-
nummern am Grundstückszugang angebracht werden.
(3) Die Ortspolizeibehörde kann im Einzelfall etwas ande-
res bestimmen, soweit dies im Interesse der öffentlichen 
Sicherheit oder Ordnung geboten ist.
(4) Hausnummern werden grundsätzlich nur durch das 
Bauamt der Stadt Lengenfeld auf Antrag und nach Vorlie-
gen einer Baugenehmigung erteilt.

Abschnitt 6 - Schlussbestimmungen
§ 18  Zulassung von Ausnahmen
Entsteht für den Betroffenen durch ein Verbot oder eine 
Beschränkung eine unzumutbare Härte, so kann die Orts-
polizeibehörde Ausnahmen von den Vorschriften dieser 
Polizeiverordnung zulassen, sofern keine überwiegenden 
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öffentlichen Interessen entgegenstehen. Die Ausnahmen 
können mit Nebenbestimmungen (Auflagen, Befristun-
gen und Bedingungen) versehen werden. Sonstige Aus-
nahmeregelungen dieser Polizeiverordnung bleiben un-
berührt.
§ 19  Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 39 Abs. 1 des Säch-
sischen Polizeibehördengesetzes vom 11. Mai 2019 
(SächsGVBl. S. 358, 389) in der jeweils geltenden Fassung 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
  1.  entgegen § 3 Abs. 1 unbefugt plakatiert oder nicht 

dafür zugelassene Flächen beschriftet, bemalt oder 
besprüht

  2.  entgegen § 4 Abs. 1 Tiere so hält oder beaufsichtigt, 
dass andere Menschen, Tiere oder Sachen mehr als 
unvermeidbar belästigt oder gefährdet werden,

  3.  entgegen § 4 Abs. 2 nicht dafür sorgt, dass Tiere im 
öffentlichen Verkehrsraum nicht ohne geeignete Auf-
sichtsperson frei herumlaufen,

  4.  entgegen § 4 Abs. 3 nicht dafür sorgt, dass der Hund 
angeleint ist bzw. einen Maulkorb trägt,

  5.  entgegen § 4 Abs. 4 sein Tier nicht von allgemein zu-
gänglichen Sport- und Kinderspielplätzen fernhält,

  6.  entgegen § 4 Abs. 5 das Halten gefährlicher Tiere der 
Ortspolizeibehörde nicht unverzüglich anzeigt,

  7.  entgegen § 5 Abs. 2 die durch Tiere verursachten Ver-
unreinigungen nicht unverzüglich entfernt,

  8.  entgegen § 6 öffentliche Brunnen und Gewässer be-
schmutzt oder verunreinigt,

  9.  entgegen § 7 Abs.1 Unterboden- oder Motorwäsche 
bzw. Ölwechsel an Fahrzeugen außerhalb dafür zu-
gelassener Anlagen durchführt,

10.  entgegen § 7 Abs. 2 von Feldern oder Baustellen in 
den öffentlichen Verkehrsraum einfahrende Fahrzeu-
ge nicht zuvor von Erd- oder Schmutzteilen befreit 
bzw. dennoch eingebrachte Erd- oder Schmutzteile 
nicht unverzüglich beseitigt,

11.	 entgegen § 7 Abs. 3 Fahrzeuge auf öffentlichen Stra-
ßen abspritzt,

12.	 entgegen § 8 Abs. 1, ohne eine Ausnahmegenehmi-
gung nach § 8 Abs. 2 zu besitzen, die Nachtruhe an-
derer mehr als unvermeidbar stört,

13.	 entgegen § 9 Abs. 1 Beschallungsanlagen, Tonwie-
dergabegeräte, Musikinstrumente oder ähnliche Ge-
räte so benutzt, dass andere unzumutbar belästigt 
werden,

14.	 entgegen § 10 Abs. 1 und 2 Sport- und Kinderspiel-
plätze in der Zeit von 20:00 Uhr bis 08:00 Uhr benutzt,

15.	 entgegen § 10 Abs. 3 Turn- und Spielgeräte auf Kin-
derspielplätzen nicht entsprechend der ausgeschil-
derten Altersstufen benutzt,

16.	 entgegen § 10 Abs. 4 auf Kinderspielplätzen raucht, 
Alkohol konsumiert, Feuer abbrennt oder grillt,

17.	 entgegen § 11 Abs. 1 Haus- und Gartenarbeiten, die 
die Ruhe anderer unzumutbar stören, an Werktagen 
in der Zeit von 19:00 bis 07:00 Uhr bzw. 13:00 bis 
14:00 Uhr oder an Sonn- und Feiertagen durchführt,

18.	 entgegen § 12 Abs. 1 an Werktagen in der Zeit von 
19:00 bis 07:00, samstags ab 12:00 Uhr oder an Sonn- 
und Feiertagen Wertstoffe in die dafür vorgesehenen 
Behälter einwirft,

19.	 entgegen § 12 Abs. 2 Abfälle, Wertstoffe oder andere 
Gegenstände auf oder neben die Wertstoffcontainer 
stellt,

20.	 entgegen § 12 Abs. 3 größere Abfallmengen oder Ab-
fälle, die in Haushalten oder Gewerbebetrieben anfal-
len, in die zur allgemeinen Benutzung aufgestellten 
Abfallbehälter einbringt,

21.	 entgegen § 13 Abs. 1 der Anzeigepflicht zuwiderhan-
delt,

22.	 entgegen § 13 Abs. 2 der Anzeigepflicht zuwiderhan-
delt,

23.	 entgegen § 13 Abs. 4 den getroffenen Maßnahmen 
zur Durchführung des Feuerwerks/Böllern/Knaller-
zeugung mit Vorderladerschusswaffen zuwiderhan-
delt,

24.	 entgegen § 14 Abs. 1 aggressiv bettelt, durch Alkohol- 
bzw. Rauschmittelgenuss hervorgerufenes Verhalten 
andere erheblich belästigt oder die Notdurft verrich-
tet,

25.	 entgegen § 15 Abs. 1 ein Feuer abbrennt, obwohl er 
dazu keine Erlaubnis besitzt,

26.	 entgegen § 16 Abs. 1 Objekte auf öffentlichen Stra-
ßen bzw. in Grün- und Erholungsanlagen verunrei-
nigt, entfernt oder zweckentfremdet benutzt,

27.	 entgegen § 16 Abs. 2a) Grün- und Erholungsanlagen 
ohne Erlaubnis befährt oder dort Fahrzeuge abstellt,

28.	 entgegen § 16 Abs. 2b) auf öffentlichen Straßen oder 
in Grün- und Erholungsanlagen unerlaubt lagert bzw. 
Koch- oder Grillfeuer abbrennt,

29.	 entgegen § 16 Abs. 2c) auf öffentlichen Straßen oder 
in Grün- und Erholungsanlagen Gegenstände außer-
halb der dafür bestimmten Behältnisse ablagert oder 
zerschlägt,

30.	 entgegen § 16 Abs. 2d) in Grün- und Erholungsanla-
gen Pflanzen oder Pflanzenteile entfernt,

31.	 entgegen § 16 Abs. 3 in Grün- und Erholungsanlagen 
außerhalb ausgewiesener Wege reitet,

32.	 entgegen § 17 Abs. 1 als Hauseigentümer die Gebäu-
de nicht mit den festgesetzten Hausnummern ver-
sieht,

33.	 entgegen § 17 Abs. 2 unleserliche Hausnummern-
schilder nicht unverzüglich erneuert oder Hausnum-
mern nicht entsprechend § 17 Abs. 2 anbringt.

(2) Abs. 1 gilt nicht, soweit eine Ausnahme nach § 18 zu-
gelassen worden ist.
(3) Ordnungswidrigkeiten können nach § 39 Abs. 2 des 
Sächsischen Polizeibehördengesetzes mit einer Geldbu-
ße bis zu 5.000 € geahndet werden.
§ 20  Inkrafttreten
(1) Diese Polizeiverordnung tritt am Tag nach ihrer öffent-
lichen Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Polizeiverordnung der Stadt Len-
genfeld gegen umweltschädliches Verhalten und Lärm-
belästigung, zum Schutz vor öffentlichen Beeinträchti-
gungen sowie über das Anbringen von Hausnummern 
vom 28.01.2014 außer Kraft.
Lengenfeld, den 24.02.2026
Heuck
Bürgermeister



12                                                                                                                                                                                               Amtsblatt für die Stadt Lengenfeld Nr. 423 / Ausgabe April 2026 Amtsblatt für die Stadt Lengenfeld Nr. 423 / Ausgabe April 2026                                                                                                                                                               13

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 gelten Satzungen, die unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Sächs-
GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande ge-
kommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft er-
folgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 
SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genann-
ten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstan-
det hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift ge-
genüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 
4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.
Lengenfeld, den 24.02.2026
Heuck
Bürgermeister

SG Ordnung und Sicherheit
Beseitigung von Streumitteln
Das Winterende ist nun doch absehbar. Dank sei an die-
ser Stelle nicht nur nochmals den Mitarbeitern des Städti-
schen Bauhofs und der Straßenmeisterei gesagt, sondern 
auch einmal den Anliegern, die Ihren Räum- und Streu-
pflichten sehr gewissenhaft nachkommen. Es hat fast al-
les geklappt! Nachfolgend möchten wir die Anlieger noch 
auf folgendes hinweisen: 
Die Pflicht zur Beseitigung der auf den Gehwegen ausge-
brachten Streumittel obliegt den Verursachern. Die Besei-
tigung auf den Straßen wird durch die Stadt Lengenfeld 
vorgenommen. Diese Endreinigung – bezogen auf den 
Winterdienst – gehört zu den Reinigungs-, Räum- und 
Streupflichten. 
Die Beseitigung darf nicht in der Weise erfolgen, dass die 
Verunreinigungen auf die Fahrbahn oder gar in Straßen-
einläufe gekehrt werden. Sie sind durch den Reinigungs-
pflichtigen, in dem Falle den Verursacher als Winterdienst-
pflichtigen, ordnungsgemäß zu entsorgen (Restmüll) oder 
gegebenenfalls zur erneuten Verwendung im nächsten 
Winter aufzubewahren. 
§ 7 Absatz 6 der Satzung der Stadt Lengenfeld über das 
Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Straßen und 
Gehwege besagt allgemein zur Straßenreinigung, dass 
der Kehricht und sonstiger Unrat nach der Reinigung 
unverzüglich zu beseitigen sind. Er darf weder Nachbar-
grundstücken, noch Straßensinkkästen, sonstigen Ent-
wässerungsanlagen, offenen Abwassergräben, öffentlich 
aufgestellten Einrichtungen (z. B. Papierkörben, Glas- und 

Papiersammelcontainern usw.) und öffentlich unterhal-
tenen Anlagen (z. B. Brunnen, Gewässer usw.) zugeführt 
werden. 
In unser aller Interesse an einem sauberen Lengenfeld 
und seinen Ortsteilen werden die Anlieger gebeten, Vor-
stehendes zu beachten.

Holzannahme für das Höhenfeuer am 
Schützenhaus
Freitag,		  24. April von 10:00 bis 19:00 Uhr
Sonnabend,	 25. April von 10:00 bis 19:00 Uhr
Montag,	 27. April von 10:00 bis 19:00 Uhr
Dienstag,	 28. April von 10:00 bis 19:00 Uhr
Mittwoch,	 29. April von 10:00 bis 19:00 Uhr
 Außerhalb dieser Zeiten ist es verboten, Holz abzulagern. 
Wir weisen darauf hin, dass nur unbehandelte Hölzer ent-
gegengenommen werden. 
Die Anweisungen, der vor Ort anwesenden Aufsichtsper-
sonen sind unbedingt einzuhalten. 
Zuwiderhandlungen werden mit Bußgeld geahndet. 
 Michael Heuck, Bürgermeister 

„Lengenfeld bewegt sich“ – 
Veranstaltung zum Tag der Städtebauförderung am 
09.05.2026
Am 09. Mai 2026 lädt die Stadt Lengenfeld von 11 bis 17 
Uhr herzlich zu einer Veranstaltung anlässlich des bun-
desweiten Tages der Städtebauförderung ein. Gleichzei-
tig feiern wir die Eröffnung der umfassend sanierten Au-
gustusturnhalle.
Unter dem Motto „Lengenfeld bewegt sich“ erwartet die Besu-
cherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Pro-
gramm für die ganze Familie. Neben vielfältigen Spiel- und 
Sportangeboten rund um die neue Turnhalle findet auch 
ein Städtewettbewerb der enviaM sowie der MITGAS 
statt, bei dem sich alles um Teamgeist, Bewegung und 
Gemeinschaft dreht. Außerdem veranstaltet die Kinderta-
gesstätte „Flohkiste“ an diesem Tag ein Kinderfest.
Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl bestens 
gesorgt.
An alle Sportbegeisterte: Die Anmeldung zum Städte-
wettbewerb erfolgt ab 01.04.2026 über die Homepage 
der Stadtverwaltung. Innerhalb von sechs Stunden gilt es, 
so viele Kilometer wie möglich zu erradeln. Kommunen 
können Siegprämien für gemeinnützige Projekte gewin-
nen.
Wichtiger Hinweis für Anwohnerinnen und Anwohner:
Aufgrund der Veranstaltung kommt es im Vorfeld sowie 
am 09.05.2026 im Bereich der Augustusturnhalle, des 
Kindergartens sowie in der Augustus- und Südstraße zu 
Straßensperrungen. Wir bitten um Verständnis für die not-
wendigen Einschränkungen und empfehlen, gegebenen-
falls alternative Park- und Fahrmöglichkeiten einzuplanen. 
Ein detailliertes Schreiben wird Mitte April versendet.
Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste und einen fröhlichen, 
bewegten Tag mit Ihnen allen!
Ihre Stadtverwaltung Lengenfeld
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LECKERES

SPIEL & SPORT

LENGENFELDLENGENFELD
bewegt sich

AUGUSTUSTURNHALLE
9. MAI  11 - 17 UHR

Der Tag der Städtebauförderung ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, der Länder, des Deutschen
Städtetages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. tag-der-staedtebaufoerderung.de

14 UHR EINWEIHUNG 
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Einladung zur Mitgliederversammlung 
der Jagdgenossenschaft Lengenfeld

Einladung zur Mitgliederversammlung der 
Jagdgenossenschaft Plohn - Röthenbach - Abhorn  

Röthenbach,16.12.2025

Zu der nichtöffentlichen Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft

Plohn - Röthenbach - Abhorn 

am 21.03.2026, um18.00Uhr

in die FFW Plohn / Abhorn
lädt der Vorstand alle Eigentümer von Grundflächen, die zur Jagdgenossenschaft
Plohn - Röthenbach - Abhorn gehören und auf denen Jagd ausgeübt werden darf, 
recht herzliche ein.

Tagesordnung: 
1. Begrüßung durch den Jagdvorsteher
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht des Kassenwartes
4. Beschluss zur Entlastung des Vorstandes 
5. Beschluss zur Entlastung des Kassenwartes
6. Verschiedenes (Auswertung des zurückliegenden Jagdjahres)

Auch an diesem Tag können noch Grundbuchauszüge zur Vergabe der Jagdpacht 
sowie die dazugehörigen Kontaktdaten und Kontonummer abgegeben werden.

Das Essen und Trinken wird kostenlos gestellt.

Anmerkung: 
Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch seinen Ehegatten, durch eine volljährigen
Verwandten gerade Linie, durch eine in seinem Dienst ständig beschäftigte, volljährige Person 
oder durch einen volljährigen, derselben Jagdgenossenschaft angehörenden Jagdgenossen 
vertreten lassen. 
Für die Erteilung der Vollmacht an einen Jagdgenossen ist die schriftliche Form erforderlich. 
Ein bevollmächtigter Vertreter darf höchstens einen Jagdgenossen vertreten. 
Für juristische Personen handeln ihre verfassungsmäßig berufenen Organe oder deren 
Beauftragte. 

Aus gegebenen Anlass bitten wir um Ihre Teilnahme.

gez. Lutz Schöniger / Jagdvorsteher 

Zu der nichtöffentlichen Mitglie-
derversammlung der Jagdge-
nossenschaft Lengenfeld am 
15.04.2026, um 19:00 Uhr in die 
Gaststätte „Zum Schmunz“ lädt 
der Vorstand alle Eigentümer 
von Grundflächen, die zur Jagd-
genossenschaft Lengenfeld ge-

hören und auf denen Jagd ausgeübt werden darf, recht 
herzlich ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Jagdvorsteher
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht des Kassenwartes
4. Beschluss zur Entlastung des Vorstandes
5. Beschluss zur Entlastung des Kassenwartes
6. Beschluss der neuen Satzung
7. Verschiedenes
Anmerkung:                                                 

Einladung zur Mitgliederversammlung der 
Jagdgenossenschaft Plohn - Röthenbach - Abhorn  

Röthenbach,16.12.2025

Zu der nichtöffentlichen Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft

Plohn - Röthenbach - Abhorn 

am 21.03.2026, um18.00Uhr

in die FFW Plohn / Abhorn
lädt der Vorstand alle Eigentümer von Grundflächen, die zur Jagdgenossenschaft
Plohn - Röthenbach - Abhorn gehören und auf denen Jagd ausgeübt werden darf, 
recht herzliche ein.

Tagesordnung: 
1. Begrüßung durch den Jagdvorsteher
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht des Kassenwartes
4. Beschluss zur Entlastung des Vorstandes 
5. Beschluss zur Entlastung des Kassenwartes
6. Verschiedenes (Auswertung des zurückliegenden Jagdjahres)

Auch an diesem Tag können noch Grundbuchauszüge zur Vergabe der Jagdpacht 
sowie die dazugehörigen Kontaktdaten und Kontonummer abgegeben werden.

Das Essen und Trinken wird kostenlos gestellt.

Anmerkung: 
Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch seinen Ehegatten, durch eine volljährigen
Verwandten gerade Linie, durch eine in seinem Dienst ständig beschäftigte, volljährige Person 
oder durch einen volljährigen, derselben Jagdgenossenschaft angehörenden Jagdgenossen 
vertreten lassen. 
Für die Erteilung der Vollmacht an einen Jagdgenossen ist die schriftliche Form erforderlich. 
Ein bevollmächtigter Vertreter darf höchstens einen Jagdgenossen vertreten. 
Für juristische Personen handeln ihre verfassungsmäßig berufenen Organe oder deren 
Beauftragte. 

Aus gegebenen Anlass bitten wir um Ihre Teilnahme.

gez. Lutz Schöniger / Jagdvorsteher 

     
Bei Verhinderung kann sich der Jagd-
genosse durch einen Bevollmächtig-
ten mit einer schriftlichen Vollmacht 
vertreten lassen.
Aus gegebenen Anlass bitten wir um 
Ihre Teilnahme.
Frank Jacob / Jagdvorsteher

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
der Jagdgenossenschaft Weißensand - 
Wolfspfütz
Zu der nichtöffentlichen Versammlung der Mitglieder 
der Jagdgenossenschaft Weißensand - Wolfspfütz am 
17.04.2026 um 19:00 Uhr, im Sportlerheim Weißensand 
ergeht hiermit an alle Eigentümer von Grundflächen, 
die zum Gemeinschaftsjagdrevier Weißensand - Wolfs-
pfütz gehören und auf denen Jagd ausgeübt werden 
darf, recht herzliche Einladung.
Tagesordnung:
1.  Begrüßung und Feststellung der form- und frist-

gerechten Einladung 
2.  Jahresbericht des Jagdvorstandes
3.  Bericht des Kassenwartes
4.  Beschluss zur Entlastung des Vorstandes
5.  Beschluss zur Entlasstung des Kassenwartes
6.  Turnusmäßige Wahl des neuen Vorstandes
7.  Aktuelle Infomationen
8.  Bericht des Jagdpächters
9.  Auch an diesem Tag können noch aktuelle Grund-

buchauszüge zur Vergabe der Jagdpacht beim 
Jagdvorstand abgegeben werden

Anmerkung:
Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch ei-
nen Bevollmächtigen mit einer schriftlichen Vollmacht 
vertreten lassen.
Mit freundlichen Grüßen 
Friedhold Böttger/ Jagdvorstand

BürgerBus fährt EDEKA in der 
Grün an!
Der Verkehrsverbund Vogtland informiert 
darüber, dass der Lengenfelder Bürger-
Bus Linie 62 ab dem 19.03.2026 auch 
den  neuen  EDEKA-Markt  in  der  Grün 
(Polenzstraße) anfährt.

Den genauen Fahrplan finden Sie ab dem 
19.03.2026   im   Schaukasten   vor   dem 
Rathaus sowie auf unserer Internetseite 

www.stadt-lengenfeld.de. 

Erfreuliches aus dem Rathaus – 
„Die Sprösslinge Lengenfelds“

Wir gratulieren zur Geburt von
Mona Lindner (*23.11.2025) aus Lengenfeld,
Emil Dressel (*06.02.2026) aus Lengenfeld,
Egon Ismaili (*10.02.2026) aus Lengenfeld,
Jan & Nic Michaelis (*21.02.2026) aus Lengenfeld.

Sitzungen des Stadtrats und der Ausschüsse
Die nächste öffentliche Stadtratssitzung findet am 
Montag, dem 27.04.2026, 19:00 Uhr statt. Die Tages-
ordnung und der Ort werden rechtzeitig ortsüblich als 
Aushang am Rathaus und an den Anschlagtafeln in den 
Ortsteilen bekannt gegeben.

Technischer Ausschuss: 
Montag, 13.04.2026, 18:00 Uhr, Ratssaal

Verwaltungs- und Finanzausschuss:
Sitzungen des Verwaltungs- und Finanzausschusses 
finden in der Regel nach Bedarf 18:30 Uhr am letzten 
Dienstag vor den Stadtratssitzungen im Ratssaal statt; 
gesonderte Einladungen und Bekanntmachungen er-
folgen.

VERKEHRSVERBUND 
VOGTLAND GMBH
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DRK Außenstelle                        
Psychosoziale Kontakt- und 
Beratungsstelle (PSKB) Lengenfeld
Fühlen Sie sich psychisch belastet, einsam oder abge-
schieden vom öffentlichen Leben? Dann kommen Sie 
gerne in unseren offenen Treff und tauschen Sie sich 
unter professioneller Anleitung in der Gruppe bei Kaffee, 
Kuchen, Spiel und Spaß mit anderen Menschen aus oder 
besprechen Sie Ihre Sorgen in Einzelgesprächen mit uns. 
Sie finden uns hier in der Hauptstraße 3 in Lengenfeld.
Gruppenangebote
Mittwoch, 12:30 - 17:30 Uhr Offene Runde bei Kaffee und 
Kuchen
Einzelgespräche
Nach individueller Vereinbarung.
Kontakt: Herr Kai-Uwe Schmidt und Frau Maria Fürst, 
Tel.: 03765 / 525 9971, E-Mail: pskb@drk-reichenbach.de, 
Homepage: www.drk-reichenbach.de.

DRK Sozialstation                                             
Der ambulante Pflegedienst des 
DRK in Reichenbach, Lengenfeld, 
Neuensalz und Umgebung sorgt dafür, dass die Hilfe / 
Pflege jederzeit zu Hause in vertrauter Umgebung statt-
finden kann, sei es aufgrund von Alter, Krankheit oder ei-
ner Behinderung.
Wir beraten Sie gern persönlich und individuell.
DRK Sozialstation, Humboldtstraße 45, 08468 Reichen-
bach, Tel.: 03765 325 9020, 
E-Mail: sozialstation@drk-reichenbach.de

DRK Kleidertruhe Lengenfeld
Unsere Kleidertruhe ist Dienstag bis 
Donnerstag von 09:30 bis 15:00 Uhr 
auf der Tischendorfstraße 5 in Lengenfeld für jedermann 
geöffnet. Kleiderspenden werden während der Öffnungs-
zeiten gern angenommen.
Kontakt: DRK Kreisverband Vogtland/Reichenbach e.V., 
Humboldtstraße 45, 08468 Reichenbach, Tel.: 03765 / 325 900, 
E-Mail: geschaeftsstelle@drk-reichenbach.de

  

  

 

Kurstermine unter 03741 14 85 77 
oder demenz@caritas-vogtland.de 

 

 
 

Nachbarschaftshelfer/in gesucht!! 

Du hilfst gerne anderen  
und möchtest dich engagieren? 
 

Du suchst nach einer sinnvollen  
und erfüllenden Aufgabe? 
 

 Dann ist der Einsatz in der Nachbarschaftshilfe genau richtig! 
Unterstütze pflegebedürftige Menschen in deiner Nähe, die 
im Alltag Hilfe benötigen. Aufwandsentschädigung i.H.v. 10€ 
 

Die zentrale Rolle des             
Hämoglobins bei der 
Blutspende: 
Sicherheit für die Spender und Wirksamkeit für die 
Patienten                                                
Für die Blutspende spielt Hämo-
globin eine zentrale Rolle. Deshalb 
wird der Hämoglobinwert (Hb-Wert) 
vor jeder Blutspende vor Ort auf 
dem Spendetermin überprüft. Dies 
geschieht mit einem kleinen Na-
delstich in den Finger. Die Bestim-
mung des Wertes dauert nur weni-
ge Sekunden. Im folgenden Bereich 
muss der Hämoglobinwert liegen, 
um eine Blutspende leisten zu kön-
nen (Einheit Gramm pro Deziliter = g/dl):
• Bei Frauen: 12,5 - 16,5 g/dl
• Bei Männern: 13,5 - 18,5 g/dl 
Hämoglobin ist ein lebenswichtiges Protein in den roten 
Blutkörperchen. Seine Hauptaufgabe besteht darin, Sau-
erstoff in der Lunge aufzunehmen und über den Blutkreis-
lauf zu allen Organen und Geweben zu transportieren. 
Gleichzeitig übernimmt Hämoglobin auch den Rücktrans-
port von Kohlendioxid zurück zur Lunge, wo es ausgeat-
met wird.
Nur wenn der Hämoglobinwert ausreichend hoch ist, 
kann Blut gespendet werden und das gespendete Blut 
Patientinnen und Patienten optimal versorgen. Blutpräpa-
rate kommen zum Beispiel bei Operationen, Unfällen oder 
der Behandlung schwerer Erkrankungen zum Einsatz. 
Die Kontrolle des Hämoglobinwertes vor jeder Spende 
schützt so die Gesundheit der Spenderinnen und Spen-
der und stellt sicher, dass die Spende für den Patienten/
die Patientin wirksam ist. Sollte einmal eine Blutspende 
zum Beispiel aufgrund eines zu niedrigen Hb-Wertes 
nicht möglich sein, geschieht die temporäre Rückstellung 
zum Schutz des Spenders/der Spenderin.
Weitere Informationen finden sich im digitalen Blutspen-
de-Magazin unter: https://www.blutspende.de/magazin/
von-a-bis-0/was-ist-haemoglobin-und-warum-ist-es-
wichtig
Für alle DRK-Blutspendetermine wird um eine Terminre-
servierung gebeten, die online unter
www.blutspende-nordost.de/blutspendetermine oder 
telefonisch über die kostenlose Hotline 0800 / 1194911 
sowie über den Digitalen Spenderservice 
www.spenderservice.net erfolgen kann. 
Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen!
Wann die nächste Blutspendeaktion in Ihrer Region 
stattfindet lesen Sie auf Seite 4.
Plasmaspende: Montag – Freitag: 7:00 Uhr - 19:00 Uhr 
Tel.: 0375/ 27 69 26 220 DRK Plasmazentrum Zwickau, 
Glück-Auf-Center, Äußere Schneeberger Straße 100
www.blutspende.de
Foto: ©Stefan Wildhirt/DRK-Blutspendedienst



16                                                                                                                                                                                               Amtsblatt für die Stadt Lengenfeld Nr. 423 / Ausgabe April 2026 Amtsblatt für die Stadt Lengenfeld Nr. 423 / Ausgabe April 2026                                                                                                                                                               17

 

 

 

 
Unsere Termine im 
April 

Seit 2001 ist der Hospizverein Vogtland e.V. mit 
seinen Angeboten für schwerstkranke Menschen, 

Trauernde und ihre Angehörigen da. Hospizarbeit ist 
Hilfe von Mensch zu Mensch. 

Die Auseinandersetzung mit Sterben, Tod und Trauer 
bedarf Begleitern, die sich bewusst diesen Themen 

stellen. Dazu bieten wir den Kurs „Schwerkranke und 
Angehörige begleiten“ an. Wenn Sie Interesse 
haben, melden Sie sich gerne unter der unten 

aufgeführten Telefonnummer. Der nächste Kurs ist 
in Planung. 

 
 

Informationen, Anmeldung und Kontakt unter: Hospizverein Vogtland e.V. 
Telefon: 0174 7125976 

 
 
 www.hospizverein-vogtland.de · info@hospizverein-vogtland.de 

                            Reichenbach, Bahnhofstraße 23 a  
                                               Tel. 03765 612888  

Auerbach, Bebelstraße 13  
    Tel. 03744 3098450 

VERANSTALTUNG DATUM ORT 
Trauercafé Auerbach Mo 20. 04. 2026 

15:00-17:00 Uhr 
Auerbach  
Bebelstraße 13 

Trauercafé Reichenbach Di 21. 04. 2026 
15:00-17:00 Uhr 

Reichenbach 
Bahnhofstr. 23a 

Beratung und Information zu Begleitung von Schwerstkranken, Entlastung 
von Angehörigen, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung 

                                    >nach telefonischer Vereinbarung< 

 
 

 
 
 

 

Caritasverband Vogtland e.V. 
Selbsthilfe pflegender Angehöriger 

Anmeldung: 
Caritasverband Vogtland e.V. 
Bergstraße 39 - 08523 Plauen 
Tel. 03741 / 148578 
E-Mail: selbsthilfe@caritas-vogtland.de 
 

 

 

 

 
 
  

Liebe pflegende Angehörige, 
 

für einen nahestehenden Menschen zu sorgen ist eine wichtige und 
wertvolle Aufgabe - ohne Ihre Hilfe wären für Ihren Angehörigen 
viele alltägliche Dinge nicht möglich. 
 

Doch, wie kann man auch gut für sich selbst sorgen?  
Bei uns können Sie sich in einer moderierten Gruppe mit anderen 
Pflegenden über viele Fragen aus Ihrem Pflegealltag 
auszutauschen, sich gegenseitig auf Entlastungsmöglichkeiten 
hinweisen sowie praktische Tipps zur Bewältigung des Alltags 
geben. 
 

Sie sind herzlich willkommen - eine Anmeldung ist jedoch 
organisatorisch erforderlich. 
 

Falls Sie für diesen Zeitraum eine Betreuung für die pflegebedürftige Personen benötigen, 
sprechen Sie uns gerne an. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

 

Gesprächsgruppe - Angehörige von  
Menschen mit Pflegebedarf 

 
Herzliche Einladung 

Wann? einmal im Monat,  
donnerstags, 
16:00 – 17:30 Uhr 

 

 23.04./28.05./25.06.
 
2026

 
 

Wo?  Tagespflege „Neue Zeit“,  
Falkenstein 
Dr.-Robert-Koch-Straße 18a 
 

 

mit freundlicher Unterstützung durch: 

Selbsthilfegruppe für Angehörige und 
Betreuende von Menschen mit Demenz
Die SHG "Angehörige und Betreuende von Menschen mit 
Demenz" trifft sich am 22. April 2026 um 15:00 Uhr in der 
Begegnungsstätte am Nordhorner Platz 3 in Reichenbach 
zu einem gemeinsamen Themennachmittag mit dem 
Pflegenetzwerk des Vogtlandkreises. 
Bei dem Treffen wird „Unfall, Krankheit und Lebensende" 
thematisiert. 
Bei einem Unfall, einer Krankheit, im Pflegefall sowie 
am Lebensende gut und richtig versorgt zu sein, ist der 
Wunsch eines Jeden. 
Welche Vorsorge Sie für weniger gute Zeiten treffen soll-
ten, erläutert eine Referentin der Betreuungsbehörde des 
Vogtlandkreises. 
Gemeinsame Pflanzaktion:
Die SHG „Angehörige und Betreuende von Menschen 
mit Demenz“, die SHG „Demenz im jüngeren Lebensal-
ter“ und der Förderverein Parkanlagen der Stadt Reichen-
bach/Vogtland wollen auch in diesem Jahr eine Pflanzakti-
on durchführen und damit einen sichtbaren symbolischen 
Ort schaffen, der daran erinnern soll, Menschen mit einer 
Demenzerkrankung nicht zu vergessen und ihnen Teilha-
be im öffentlichen Leben zu ermöglichen.
Um diese Aktion nachhaltig zu gestalten, wollen Vertrete-
rinnen und Vertreter der Selbsthilfegruppen und des För-
dervereins am Donnerstag, dem 23. April 2026 ab 15:30 
Uhr im Reichenbacher „Stadtpark“, an der Unterkunftshal-
le einen Rhododendronstrauch pflanzen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

einen kaufmännischen Mitarbeiter (m/w/d) 
in Teilzeit (Vor- und Nachmittag flexibel) 

 Plohnbachstraße 33-35  08485 Lengenfeld 
www.frahammer.de 

Seit 1959… 
Herstellung und Ausführung vorgehängter 
hinterlüfteter Fassaden 

Gestalten Sie die Baukultur in Deutschland aktiv mit! 

Wir sind ein dynamisches und erfolgreiches, mittelständisches 
Unternehmen mit ca. 50 Mitarbeitern. Im Bereich der 
Vorgehängten Hinterlüfteten Fassade (VHF) gehören wir als 
Spezialunternehmen zu den führenden Firmen in Süd- und 
Ostdeutschland. Wir stellen Komponenten für anspruchsvolle 
Fassaden her und montieren diese als Komplettleistung für unsere 
Kunden. 

Für unseren Standort in Lengenfeld/Vogtland 
suchen wir ab sofort: 

Zu Ihren Tätigkeiten zählen allgemeine administrative und
organisatorische Aufgaben im Sekretariat, die Recherche öffentli-
cher Ausschreibungen sowie die Unterstützung der
Projektabwicklung und der Geschäftsleitung.

Wenn Sie diese vielseitige und verantwortungsvolle 
Aufgabe reizt, dann senden Sie uns bitte Ihren kurzen 
Lebenslauf per E-Mail an info@frahammer.de 
oder melden sich telefonisch  unter +49 37606 8628-0.

Anzeige
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Tiere im Winter                                                                                                   
Vom 09.02. – 27.02.26 lernten die Wiesenwichtel des Ir-
fersgrüner Kinderstübchens jede Menge spannende 
Dinge über Tiere im Winter. Unser Projekt begann mit 
dem Sortieren von Tierkarten. Hier konnten die Kinder 
mehr darüber erfahren, welche Tiere Winterschlaf halten 
und welche Tiere im Winter aktiv sind. Im Laufe der ers-
ten Woche durfte sich jedes Kind dazu ein Tier-Memory 
basteln. Auch beim Sport wurde es tierisch. Wir imitierten 
verschiedene winteraktive Tiere, wie zum Beispiel einen 
hüpfenden Hasen oder einen schleichenden Fuchs. 

Während unserer Spaziergänge durch Irfersgrün hatten 
wir außerdem die Möglichkeit, viele winteraktive Tiere, 
wie Hirsche oder verschiedene Vogelarten, zu sehen.

In diesen drei Projektwochen übten wir ebenso fleißig an 
dem Theaterstück „Tiere im Winter“, wobei jedes Kind aus 
der Gruppe in die Rolle eines Tieres schlüpfen konnte. 
Nach der Aufführung vor den anderen Kindergartengrup-
pen ließen wir das Projekt in gemütlicher Atmosphäre und 
mit ein paar Leckereien ausklingen. 
„Drum bitten wir für uns Tiere im Winter:
Helft uns, so viel ihr könnt ihr Menschenkinder!
Haltet die Umwelt sauber und rein.
Dann wird das Leben für uns leichter sein!
Danke!“ –
(Auszug aus dem Gedicht: „Tiere im Winter“ von Elke Bräunling)
Text und Fotos: Irfersgrüner Kinderstübchen-Team

Der LCC ( 55 Jahre) ruft                                                                                                    
Der LCC ( 55 Jahre) ruft zum Faschingsumzug durch Len-
genfeld und wir kommen. Ein lustiges Quartett unterstützt 

„Irfersgrüner Kinderstübchen“ von vielen Familien aus der Kita „Am Park“ hat sich am 
Valentinstag, am 14.02.2026 zum Faschingsumzug ab 13 
Uhr in Bewegung gesetzt. Ein eigens dafür kreiertes Lied 
hat uns zum Faschingsumzug begleitet. Mit zwei Boller-
wagen voll mit Konfetti und Kamelle zogen wir los und ha-
ben alles unter die Schaulustigen an den Straßenrändern 
gebracht. Es war ein fantastischer Umzug und wir gratu-
lieren dem LCC zu vielen weiteren tollen Faschingsjahren. 
Und wir bedanken uns bei allen, die uns so toll geholfen 
haben. 

Im Kindergarten ist es bunt, manchmal laut und immer 
lustig. Doch am Faschingsdienstag war es lauter, bunter, 
lustiger. Ein Tag zum Feiern, zum Spaß haben, zum Na-
schen, zum Tanzen. Ganz viele lustig verkleidete Kinder 
kamen mit Konfetti, Ballons oder Zauberstäben und ha-
ben aus dem Kindergarten „Am Park“ ein Fantasieland 
gemacht. Polizisten tanzten mit Krokodilen oder Prinzes-
sinnen bastelten mit einem Marienkäfer oder die Zauber-
fee frühstückte mit Batman – so etwas sieht man nur zum 
Fasching. Der LCC hat uns ebenfalls besucht und eine 
lange Polonaise schlängelte sich durch alle Räume. Dan-
ke für die Überraschung, liebe Faschingsnarren des LCC. 
Rundum ein toller Faschingstag. Danke an alle Helfer.
Anfang März war Herr Petzold (Zahnarzt a.D.) aus Treu-
en zur zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe  im Kin-
dergarten „Am Park“. Wie jedes Jahr erklärte er allen 
Kindern anhand des großen Teddys wie Zähne geputzt 
werden und vor allem wie wichtig Zähne putzen ist. Da-
bei nimmt er die Kinder auf spielerische Art mit, beant-
wortet Fragen rund ums Zähne putzen oder lauscht den 
Zahnputzerfahrungen (mit elektrischer Bürste oder mit 
Paw Patrol-Bürste) der Kinder. Immer wieder eine tolle Er-
fahrung und so wichtig für die gesunde Entwicklung von 
Kindern. Danach haben die Kinder noch tolle Ernährungs-
pyramiden besprochen und auch, was gut ist für Zähne 
und was überhaupt nicht gesund ist. Ganz lieben Dank 
für diese lustigen und doch so wichtigen Informationen, 
Herr Petzold. 
Text: Anett Nagel          Fotos: Anett Nagel, Manuela Stefan 

Kindertagesstätte „Am Park“ Lengenfeld
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Oberschule G.E. Lessing Lengenfeld

Neujahrsempfang Schulförderverein
Zum dritten Mal in Folge trafen sich am 13.01.2026 auf 
Einladung des Schulfördervereins „Freunde der G. E. 
Lessing-Oberschule Lengenfeld“, ehemalige Lehrkräfte 
und Schulpersonal der beiden Lengenfelder Schulen zum 
Neujahrsempfang. Nach einer herzlichen Begrüßung von 
Eileen Hollax, der Vorstandsvorsitzenden, kam es bei Kaf-
fee und selbstgebackenem Kuchen der Schülerfirma zum 
regen Austausch mit noch tätigen Kolleginnen und Kolle-
gen. Ralph Grasse, stellvertretender Schulleiter, gibt einen 
kurzen Rück- und Einblick in aktuelle Themen und stellt 
eine positive Entwicklung in Aussicht.

Es ist ein Treffen unter Kolleginnen und Kollegen, bei dem 
lustige Geschichten erzählt werden und über die Verän-
derungen der Zeit philosophiert wird.
Herzlichen Dank für die Organisation an Eileen Hollax als 
Vorstand des Fördervereins der Oberschule, die Schüler-
firma für das leckere Kaffeetrinken und den Kolleginnen 
und Kollegen der Oberschule für die Unterstützung bei 
der Organisation und Durchführung der Veranstaltung.
Text und Foto: Kati Woityczka

„Schlimmer als der Knast“
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist in einer 
Demokratie selbstverständlich. Doch wie sah dies in der 
DDR aus? Darüber informieren sich die Schülerinnen und 

Schüler des Geschichtskurses unserer Oberschule. Das 
Ziel der Erziehung in der DDR war die Herausbildung „So-
zialistischer Persönlichkeiten“, die ideologisch den Staat 
in allen Belangen unterstützen und sich unterordnen.
Kinder und Jugendliche, die nicht in dieses Raster pass-
ten oder deren Eltern eine andere Meinung vertraten, 
wurden von der staatlichen Jugendhilfe in Kinderheime, 
Sonderkinderheime, Jugendwerkhöfe oder in den ge-
schlossenen Jugendwerkhof Torgau eingewiesen. Diesen 
besuchten wir am 13.01.2026. Mit einem Einstiegsvortrag 
wurden wir auf die Ereignisse der kommenden Stunden 
vorbereitet. In der Ausstellung lernten wir den Alltag der 
Jugendlichen im geschlossenen Werkhof kennen, so z. B. 
die körperlichen Strafen bei Nichteinhaltung von Regeln. 
Wir waren geschockt: „Torgauer Dreier“, „Fuchsbau“, Ar-
restzellen. Neben körperlicher Gewalt kam es auch zu 
sexuellen Übergriffen und psychischer Gewalt. Noch 
aufwühlender für uns war das anschließende Gespräch 
mit der Augenzeugin Jana. Sie erzählte uns, warum sie 
zweimal in Torgau war, wie sie das alles überstanden und 
verkraftet hat und wie sie heute mit dieser Zeit von damals 
umgeht. Unsere Schülerinnen und Schüler stellten ihr vie-
le Fragen, die Jana offen und ehrlich beantwortete. Dafür 
möchten wir uns auf diesem Wege nochmal herzlich be-
danken. Ein herzliches Dankeschön auch an den Schul-
förderverein für die Finanzierung der Führung.
Text und Foto: Ina Winter und die Schülerinnen und Schü-
ler des Geschichtskurses Klasse 10

Sachspende für unsere Tierheim-Schützlinge
Die Lessing-Oberschule Lengenfeld möchte etwas Gu-
tes tun und an die kleinen und großen Fellnasen denken, 
denn auch unsere tierischen Freunde haben Wünsche. 
Aus diesem Grund stellten wir im vergangenen Jahr ei-
nen Weihnachtswunschbaum für den Tierschutzverein 
RoWi Röthenbach e.V. „Eselsbrücke Vogtland“ auf. Auf 
dem Bauerngehöft aus dem Jahr 1769 und dem 14 Hek-
tar angrenzenden Weideland kümmert sich Folke Lanius 
zusammen mit ihrem Mann und ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfern um vernachlässigte, misshandelte, 
ausgesetzte oder nicht artgerecht gehaltene Tiere. Mitt-
lerweile haben 150 Tiere auf dem Gnadenhof ein neues 
Zuhause gefunden. Nur in Ausnahmefällen werden Tiere  
an Dritte weitervermittelt.  Folke und ihr Team verstehen 
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schulgruppe aus dem Kindergarten „Flohkiste“ erweisen 
sich als sehr diszipliniert und lernbereit. In den 15 Minu-
ten, die sie im jeweiligen Fach unterrichtet werden, haben 
sie viel Spaß. Freudig und stolz zeigen sie ihren Erziehe-
rinnen die Arbeitsblätter oder Gebasteltes. Da Unterricht 
sehr anstrengend sein kann für alle Beteiligten, muss eine 
Stärkung sein. In der Cafeteria der Schule hat die Schüler-
firma kleine Snacks vorbereitet, zum Beispiel einen Gemü-
sezug. Danke dafür. Absolutes Highlight ist zum Schluss 
der Sportunterricht für alle gemeinsam in der Turnhalle. 
Feuer, Wasser, Sturm sowie Geschicklichkeitsspiele erfor-
dern die volle Aufmerksamkeit.
Der Beifall der Kinder zur Verabschiedung sowie ein Lut-
scher, den die Erzieherinnen im Gepäck haben, beglückt 
die „Lehrerinnen und Lehrer“. Wir freuen uns schon auf 
das nächste Jahr, denn so können wir unsere Schule prä-
sentieren und zeigen, welchen Einfallsreichtum unsere 
Schülerinnen und Schüler entfalten. 
Text und Foto: Frau Burghardt, Frau Petzoldt

sich als Lebenshof, der es den Vierbeinern ermöglicht, bis 
an ihr natürliches Lebensende hier zu bleiben.
Einfach wow! - Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehr-
kräfte sammeln Sachspenden für Hunde, Katzen, Schwei-
ne, Ziegen, Ponys, Hasen, Alpakas und Lamas, Schafe, 
Meerschweinchen und Hühner. Jede Menge Futter, Le-
ckerlies, Spielzeug, Decken, Körbchen, Handtücher sowie 
Pflege- und Reinigungsprodukte kommen so zusammen. 
Am 16. Januar 2026 bringt eine Delegation fünf volle Kis-
ten, drei große Säcke, einen großen Sack Heu und Pferde-
futter sowie einen Umschlag mit Geldspenden nach Rö-
thenbach. Eine Führung und Streicheleinheiten mit den 
Fellnasen sind die Belohnung. Mensch und Tier sagen 
vielen Dank für das soziale Engagement und so viel Herz. 
Text und Fotos: Kati Woityczka

Plan der Gruppe A: Mathematik, Englisch …
Ein Stundenplan der besonderen Art, den die Kinder des 
Kindergartens „Flohkiste“ in den Gruppen A bis E erhal-
ten. Acht Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen sowie 
einige Lernende der 6. Klassen warten am Dienstag, dem 
03.02.2026, in fünf Zimmern auf ihre „Schülerinnen und 
Schüler“. Diese wollen sie in Biologie, Englisch, Mathema-
tik, Kunst und Physik unterrichten. Aufgeregt rücken sie 
Stühle, schreiben Tafelbilder, üben die Abfolge … Alle Be-
denken umsonst. Die Schülerinnen und Schüler der Vor-

Anzeige

16                                                                                                                                                                                               Amtsblatt für die Stadt Lengenfeld Nr. 404 / Ausgabe September 2024

Vermietung von 
großzügigen Verkaufs- 
und Lagerflächen 
in verschiedenen Größen – 
150 m² bis 1000 m² - im zentralen Malitex-Quartier 

in Lengenfeld/Vogtl., Stellplätze vorhanden. 
Sofort bezugsfertig und provisionsfrei.

www.malitex-quartier.de
St. Jacobus Wohnen I GmbH

Herr Hofmann Tel.: 0174/ 31 44 446

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vermietung von großzügigen Verkaufs- und Lagerflächen in verschiedenen Größen – 150 m² bis 1000 
m² - im zentralen Malitex-Quartier in Lengenfeld/Vogtl., Stellplätze vorhanden. Sofort bezugsfertig und 
provisionsfrei. 

www.malitex-quartier.de 
 

St. Jacobus Wohnen I GmbH 
Herr Hofmann Tel.: 0174/ 31 44 446 

September 2024:
01.09.2024 Sonntagscafé - Das Projekt ist eine ehren-
amtliche Initiative von HERZkraftwerk e.V. in Zusam-
menarbeit mit dem Café Mehrwert. Den Service über-
nehmen an diesem Tag Jugendliche im Ehrenamt. | 14 
bis 17 Uhr 
Wir suchen für unser Sonntagscafé engagierte Freizeitbä-
cker, die uns leckere Torten, Kuchen oder Kekse zur Ver-
fügung stellen. Der Erlös kommt den Projekten unseres 
gemeinnützigen Vereins HERZkraftwerk e.V. zugute. 
Du willst mitmachen? Dann melde dich bei uns. 
kontakt@herzkraftwerk.de | 0152 / 24757896
05.09.2024 Stillcafé mit Marie von der La Leche Liga | 
9 bis 10 Uhr 
Komm zur Stillgruppe und triff dich mit anderen Müttern 
und ihren Babys, die wahrscheinlich ganz Ähnliches erle-
ben wie du.                                                                                                                          
Kosten: auf Spendenbasis | Ort: HELDENSTUBE
05.09.2024 Workshop Sporternährung mit Stephanie 
von nextlevelwithsteph | 17 bis 19 Uhr 
Worauf es wirklich ankommt und was dir als Sportler die 
Extraleistung bringt! https://www.nextlevelwithsteph.com/                                                                                                     
Kosten: 34 Euro (inkl. Verkostung von eiweißreichen 
Snacks) | Ort: HELDENSTUBE
06.09.2024 Einkaufsnacht in Lengenfeld – Wir sind 
dabei und haben geöffnet! Kommt gern vorbei und ge-
nießt handgemachte Leckereien.
12.09.2024 Workshop für Kinder – Holz, Basteln und 
Bearbeiten | 17 bis 19 Uhr        
Altersempfehlung: 6 bis 10 Jahre | Kosten: 8 Euro inkl. Ma-
terial | Ort: HELDENSTUBE 
19.09.2024 Workshop für Kinder – kreatives Waldtier | 
16 bis 18 Uhr                                                                                            
Gestalte aus Naturmaterialen, Filz und Acrylfarbe einen 
bezaubernden Waldbewohner.       
Altersempfehlung: ab 8 Jahre | Kosten: 10 Euro inkl. Mate-
rial | Ort: HELDENSTUBE 

20.09.2024 Cafékonzert mit MON MARI ET MOI | 19 
bis 22 Uhr
Shakti und Mathias Paqué sind MON MARI ET MOI und 
spielen »Lieder zum täglichen Gebrauch«!
http://www.monmarietmoi.de
Ticket: 12 Euro
25.09.2024 Trauercafé mit Katharina von HERZkraft-
werk e.V. | 15 bis 17 Uhr 
Reden, Fühlen, Sein dürfen | Kosten: auf Spendenbasis | 
Ort: HELDENSTUBE
26.09.2024 Workshop Ayurveda Basic von und mit 
Yoga Eden aus Plauen | 17 bis 19 Uhr 
Lerne das Grundprinzip des Ayurveda kennen.
Kursgebühr: 13 Euro | Ort: HELDENSTUBE 
03.10.2024 Bitte beachte unsere Feiertagsöffnungs-
zeiten. | 9 bis 14 Uhr
Du hast Lust bei uns zu frühstücken? Wir empfehlen eine 
rechtzeitige Reservierung.

Mehr Infos zu den einzelnen Veranstaltungen sowie die 
dazugehörigen Tickets bekommst du hier: 
www.cafe-mehrwert.de
Café Mehrwert, Markt 1, 08485 Lengenfeld
Telefon: 037606 / 949960
HELDENSTUBE, Hauptstraße 2, 08485 Lengenfeld 

seit 1887 

Grabmale
Steinmetzbetrieb

PPPP aaaa uuuu llll     EEEE iiii ssss mmmm aaaa nnnn nnnn
Wetzelsgrüner Str. 2 · 08233 Treuen

Tel. 037468/22 43 · steineismann     aol.com
Termine auch nach Absprache – auch auf dem Friedhof.

Einfassungen, Nachschriften
Reparaturen, Umarbeitungen

@

Anzeige
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Impulse, die wirken ̵ 
Sarahs Alltagskompass
Stress lass nach – warum unser Kopf Bewegung 
braucht
Stress gehört für viele inzwischen ganz selbstverständlich 
zum Alltag. Termine, Verantwortung, ständige Erreichbar-
keit – oft laufen Körper und Kopf dauerhaft auf Hochtou-
ren.
In Gesprächen höre ich immer wieder einen Satz:
„Ich bin einfach nur noch müde.“
Und damit ist selten nur körperliche Müdigkeit gemeint. 
Es ist dieses innere Erschöpftsein. Dieses Gefühl, nicht 
mehr richtig abschalten zu können.
Was viele nicht wissen: Stress ist nicht nur ein Gedanke 
– er ist messbar. Unser Körper schüttet das Hormon Cor-
tisol aus, um leistungsfähig zu bleiben. Kurzfristig hilft uns 
das. Bleibt dieser Zustand jedoch dauerhaft bestehen, ge-
rät das System aus dem Gleichgewicht. Schlaf wird unru-
higer, die Konzentration leidet, und manchmal reagiert der 
Körper sogar mit Gewichtszunahme.
Regelmäßige Bewegung kann hier wie ein natürlicher 
Ausgleich wirken. Sie hilft, überschüssige Stresshormone 
abzubauen und fördert gleichzeitig die Ausschüttung von 
Endorphinen – unseren körpereigenen Stimmungsaufhel-
lern.
Viele erleben es selbst: Nach körperlicher Aktivität fühlt 
sich der Kopf klarer an. Gedanken sortieren sich. Die inne-
re Spannung lässt nach.
Doch genauso wichtig ist der Gegenpol. Unser Nerven-
system braucht nicht nur Aktivierung, sondern auch be-
wusste Entlastung. Atemtechniken oder kurze meditative 
Pausen können helfen, den Körper wieder in einen ruhi-
gen Zustand zu bringen.
Für mich gehören Bewegung und Entspannung deshalb 
untrennbar zusammen.
Nicht entweder – oder.
Sondern beides.
Mentale Stärke entsteht nicht durch Dauerbelastung.
Sie entsteht durch einen gesunden Wechsel aus Anspan-
nung und Erholung.

Kleiner Impuls für heute
Nimm dir zwei Minuten Zeit:
• Stelle beide Füße fest auf den Boden.
• Atme vier Sekunden ruhig durch die Nase ein.
• Halte den Atem vier Sekunden.
• Atme sechs Sekunden langsam durch den Mund aus.
• Wiederhole das fünfmal bewusst.
Oft sind es diese kleinen Unterbrechungen, die langfristig 
die größte Wirkung entfalten.

Sarah Schreiter, Trainerin FitSpirit Lengenfeld 

Apothekenbereitschaft im April
BEREITSCHAFTS-APOTHEKEN 
NOTDIENSTKREIS GÖLTZSCHTAL 2025
Mittwoch, 01.04.2026, Vogtland-Apotheke, Reumten-
grüner Straße 43, Auerbach, 03744 / 82830
Donnerstag, 02.04.2026, Nicolai-Apotheke, Nicolaistra-
ße 47, Auerbach, 03744 / 3658800
Freitag, 03.04.2026, Lieblingsapotheke, Zwickauer Stra-
ße 102/104, Reichenbach, 03765 / 7947989
Sonnabend, 04.04.2026, Park-Apotheke, Auerbacher 
Straße 18b, Rodewisch, 03744 / 34871
Sonntag, 05.04.2026, Anker-Apotheke, Mittelstraße 2, 
Netzschkau, 03765 / 34020 
Bären-Apotheke, Klingenthaler Straße 25, Muldenham-
mer, 037465 / 2277
Montag, 06.04.2026, Central-Apotheke, August-Bebel-
Straße 5, Falkenstein, 03745 / 744390
Dienstag, 07.04.2026, Stadt-Apotheke, Wernesgrüner 
Straße 1A, Rodewisch, 03744 / 36930
Mittwoch, 08.04.2026, Vogtland-Apotheke, Reumten-
grüner Straße 43, Auerbach, 03744 / 82830
Donnerstag, 09.04.2026, Pelikan-Apotheke, Bahnhof-
straße 5, Treuen, 037468 / 3315
Freitag, 10.04.2026, Anker-Apotheke, Mittelstraße 2, 
Netzschkau, 03765 / 34020
Sonnabend, 11.04.2026, Alte Apotheke, Badergasse 3, 
Lengenfeld, 037606 / 8415
Sonntag, 12.04.2026, Alte Stadt-Apotheke, Marktstraße 
4/5, Reichenbach, 03765 / 12136
Montag, 13.04.2026, Alte Stadt-Apotheke, Marktstraße 
4/5, Reichenbach, 03765 / 12136
Dienstag, 14.04.2026, Sonnen-Apotheke, Albert-
Schweitzer-Straße 1, Reichenbach, 03765 / 12121
Mittwoch, 15.04.2026, Apotheke am Solbrigplatz, Solb-
rigplatz 3, Reichenbach, 03765 / 13224
Donnerstag, 16.04.2026, Lieblingsapotheke, Zwickauer 
Straße 102/104, Reichenbach, 03765 / 7947989
Freitag, 17.04.2026, Alte Apotheke, Badergasse 3, Len-
genfeld, 037606 / 8415 
Bären-Apotheke, Klingenthaler Straße 25, Muldenham-
mer, 037465 / 2277
Sonnabend, 18.04.2026, Central-Apotheke, August-Be-
bel-Straße 5, Falkenstein, 03745 / 744390
Sonntag, 19.04.2026, Alte Apotheke, Badergasse 3, Len-
genfeld, 037606 / 8415
Montag, 20.04.2026, Apotheke am Schloß, Bahnhofstra-
ße 2b, Falkenstein, 03745 / 73010
Dienstag, 21.04.2026, Löwen-Apotheke, Markt 8, Fal-
kenstein, 03745 / 5087
Mittwoch, 22.04.2026, Löwen-Apotheke, Schulstraße 1, 
Ellefeld, 03745 / 6007
Donnerstag, 23.04.2026, Vogtland-Apotheke, Reumten-
grüner Straße 43, Auerbach, 03744 / 82830
Freitag, 24.04.2026, Stadt-Apotheke, Königstraße 12, 
Treuen, 037468 / 80800
Sonnabend, 25.04.2026, Löwen-Apotheke, Markt 8, Fal-
kenstein, 03745 / 5087
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Sonntag, 26.04.2026, Alte Stadt-Apotheke, Marktstraße 
4/5, Reichenbach, 03765 / 12136
Montag, 27.04.2026, Nicolai-Apotheke, Nicolaistraße 
47, Auerbach, 03744 / 3658800
Dienstag, 28.04.2026, Park-Apotheke, Auerbacher Stra-
ße 18b, Rodewisch, 03744 / 34871
Mittwoch, 29.04.2026, Stadt-Apotheke, Wernesgrüner 
Straße 1A, Rodewisch, 03744 / 36930

Donnerstag, 30.04.2026, Stadt-Apotheke, Königstraße 
12, Treuen, 037468 / 80800

Änderungen vorbehalten! Für den ärztlichen Notfalldienst 
wenden Sie sich bitte an die Rettungsleitstelle Zwickau, 
Telefon 0375 / 44780. Sie können die diensthabenden 
Allgemeinmediziner und Fachärzte der Kinder- und Frau-
enheilkunde, HNO- und Zahnärzte außerdem Ihrer Tages-
presse entnehmen.
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Kulturbund
Ortsverein Lengenfeld e.V.
Vorstand: Dr. Erich Riedel
Hauptstraße 3
Internet: www.Kulturbund-Lengenfeld.de

VEREINSNACHRICHTEN

Am 7. April 2026 führt uns eine Ausfahrt zum Dresdner 
Ortsteil Weißer Hirsch und nach Pirna ins Tom Pauls 
Theater. Abfahrt 11:00 Uhr am ehemaligen Edeka-Park-
platz; Teilnehmer laut Anmeldung.
Für Dienstag, den 21. April, 16:00 Uhr im "Lengenfelder 
Hof", sind alle Kulturbundmitglieder des Ortsvereins herz-
lich eingeladen zur Mitgliederversammlung mit Wahl 
des Vorstandes.
Montagssinger
Leitung: Christian Hascher, Tel. 0176 / 55572892
Montag, den 13. April, 18:00 Uhr im Türmchen des Rat-
hauses
Kreatives Gestalten
Leitung: Ute Brandt, Tel. 03744 / 48339, 
E-Mail: w.u.brandt@t-online.de
Dienstag, den 28. April, 15:30 Uhr im Türmchen des Rat-
hauses
Kegeln
Ansprechpartner: Ralf Dutschmann, Tel. 03765 / 668137
Donnerstag, den 16. April, 19:00 Uhr im "Lengenfelder 
Hof"
Patchwork-Gruppe
Leitung: Margarete Schneider, Tel. 037606 / 989984
Donnerstag, den 9. April, 19:00 Uhr in der Malzhausgasse 1
Klöppeln und andere Handarbeiten
Leitung: Margarete Schneider, Tel. 037606 / 989984
Montag, den 20. April, 17:00 Uhr in der Malzhausgasse 1
Malzirkel
Leitung: Reiner Bittner
Ansprechpartnerinnen: 
Judith Benkenstein, Tel. 037606 / 2111, 
Sabine Schneider, Tel. 037606 / 32677
Jeden Donnerstag 18:00 Uhr im Türmchen des Rathauses
Kräutergruppe
Leitung:  Ute  Wolf,  Tel. 037606 / 8916,  Uta  Junker  und 
Heike Behrens 
Kräuterwanderung in der Rützengrüner Flur am Sonn-
abend, dem 25. April: Start 10:00 Uhr am Sportplatz Rüt-
zengrün; Infos und Anmeldung unter Tel. 037606 8916
Wandergruppe
Leitung: Bärbel Soster, Tel. 037606 / 34787, 
E-Mail: baerbelsoster@yahoo.de
3. Wanderung 2026 am Mittwoch, 1. April: Treffen 9:00 Uhr 
am Bahnhof Lengenfeld, Fahrgemeinschaften nach Greiz; 
Wandern auf dem Elsterperlenweg Greiz-Neumühle - mit 
Einkehr in der Greizer Parkgaststätte; Verantw.: Ute und 
Harald Lenk

Vorschau: Die 4. Wanderung des Jahres führt uns am 6. 
Mai  auf einen Rundweg um Schönheide;  Einkehr beim 
"Forstmeister"; Verantw.: Joachim Handschack
Keramikwerkstatt
Leitung: Ute Brandt, Tel. 03744 / 48339 und 
Evelyn Witkiewicz, Tel. 03765 / 386647
Montag, den 13. und 27. April, Keramikkurse ab 15:30 Uhr 
in der Schule
Gedächtnistraining
Leitung: Ruth Czekalla, Tel. 037606 / 34140, 
E-Mail: czekalla.vogtland@t-online.de
Mittwoch, den 8. und 22. April, 14:00 Uhr im Türmchen 
des Rathauses
Laufgruppe                                    

Anzeige

Helge Prochaska

    • Innenausbau nach Maß
    • Fenster, Türen & Wintergärten
    • Fußbodengestaltung
    • Wand- & Deckenverkleidung
    • Einbaumöbel nach Maß
Hauptstraße 50, 08485 Waldkirchen
	 Fon:   037606 / 82 93 52
	 Fax:   037606 / 82 93 53
	 Funk: 0173 / 201 30 26
  hpwohnbau-reichenbach@web.de

                                                                                                                         
Verantwortlich: Karla Regner, 
Tel. 037606 / 36889
Jeden Mittwoch 9:00 Uhr am 
Parkplatz bei der Firma Bit-
termann; über eine Stunde 
flottes Gehen, in der Regel 
auf dem Rad- und Wander-
weg im Göltzschtal, Rich-
tung Weißensand

Kleintierzüchter e.V. Lengenfeld  
1902, S 292 Lengenfeld
Zur Mitgliederversammlung jeden ersten 
Freitag im Monat, Beginn in der Sommer-
zeit 20:00 Uhr, Beginn in der Winterzeit 19:00 Uhr, im „Len-
genfelder Hof” laden wir Gäste und an der Kleintierzucht 
Interessierte herzlich ein.    	             Thomas Horlbeck

Kleintierzuchtverein „Vogtlandeck“ e.V., 
S 968 Irfersgrün 
Herzlich eingeladen sind alle Mitglieder und Interessen-
ten jeden zweiten Freitag im Monat ab 19:00 Uhr zur Ver-
sammlung im Vereinsheim Irfersgrün, Rittergutsweg 7.
Ansprechpartner: Mike Kapeller Telefon: 0171 / 1487243.

Kleintierzüchterverein S 518         
Waldkirchen
Wir treffen uns jeden ersten Freitag im Mo-
nat, jeweils 19:30 Uhr Winterzeit, 20:00 Uhr 
Sommerzeit, im Bürgerhaus Waldkirchen.
Interessenten sind herzlich willkommen.
Ansprechpartner: Maik Bräutigam, Tel.: 0172 / 7383095

Alpenverein Lengenfeld              
Zur Mitgliederversammlung jeden 
ersten Dienstag im Monat trifft sich 
der Alpenverein 19:00 Uhr im Restau-
rant Attikos, Am Park 2, in Lengenfeld.

Förderverein Stadtmuseum Lengenfeld e.V. 
Wir treffen uns an jedem zweiten Dienstag im Monat um 
18:00 Uhr im Stadtmuseum.
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Skatverein „Göltzschgrund“            
Lengenfeld
Jeden Freitag ab 18:00 Uhr im Verein Stadtleben, Haupt-
straße 59, Eingang Friedensstraße 1.  
Skatabend für Vereinsmitglieder und Gäste
Ansprechpartner: Simone Hübschmann, 0172 / 8739494

Karate-Dojo Lengenfeld e.V.  
Karate - Training
Trainer und Ansprechpartner: 
Uwe Bardt
Tel.: 0177 / 3573526
E-Mail: karate-lengenfeld@web.de

FFW Lengenfeld                                         
Mittwoch, jeweils 19:00 Uhr Dienst
Dienstag, jeweils 18:30 Uhr Dienstsport nach 
Absprache
Jugendfeuerwehr Lengenfeld
Ansprechpartner:
Jugendfeuerwehrwart Ronny Große      
Tel.: 0173 / 4716718
stellv. Jugendfeuerwehrwart David Fröhner    
Tel.: 0173 / 9128943
News / Bilder / Infos unter: 
https://feuerwehr-lengenfeld.de/jugendfeuerwehr

Lengenfelder Carneval Club e.V.          
Jeden letzten Freitag im Monat im 
Schützenhaus  19:00 Uhr Elferratssitzung.
Am darauf folgenden Montag 18:00 Uhr 
Großratssitzung

Schützengesellschaft Lengenfeld
1708 e.V.
04.04., 14:00 Uhr, Schießtraining,  Schießplatz 
GWG, Meldeschluss 15.00 Uhr
08.04., 9:00 Uhr,  Arbeitseinsatz, Schießplatz GWG
18.04. und 19.04., 09.00 Uhr, Vereinsmeisterschaften KK 
lang aufgelegt, Schießplatz GWG, It. Starterliste
25.04., 09.00 Uhr, Kreismeisterschaft GK kurz, Schießplatz 
Schneckengrün

25.04., 09.00 Uhr, Kreismeisterschaften Ordonanzgewehr 
300 m, Schießplatz Schneckengrün 
25.04., 14.00 Uhr, Fahneneinzug, Pokal des Königspaares,  
Schießplatz GWG

Verein für offene Jugendarbeit e.V.
Jugendzentrum „LE” 
Weststraße 7  ·  08485 Lengenfeld
Tel. 03 76 06 / 3 77 78  ·  www.jz-jam.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag  14:00 - 18:30 Uhr

Verein „Alte Spinnerei & Tuchfabrik 
Lengenfeld e.V.“

Walkmühlenweg 2, 08485 Lengenfeld

Jeden Dienstag ist Arbeits-/Mechanikertag in unserer 
Wollbude. Interessierte an der Mitarbeit im Verein melden 
sich bitte unter: 01520 / 2992376.

VfB Lengenfeld – Leichtathletik         
Termine der Veranstaltungen der 
Abteilung Leichtathletik des 
VfB Lengenfeld 1908 e.V. für 2026:

Sonnabend, 11.04.2026    
57. Göltzschtal-Marathon mit Landesmeisterschaften im 
Straßenlauf
Mittwoch, 06.05.2026    
Vogtlandmeisterschaften lange Mittelstrecke und Bahn-
gehen
Mittwoch, 20.05.2026    
Viertel-, Halb-und Stundenlauf
Sonnabend, 20.06.2026    
Sommer-Crosslauf im Stadtpark
Mittwoch, 05.08.2026    
Vogtlandmeisterschaften im 10.000m-Lauf
Sonnabend, 29.08.2026    
Team-Wettkampf U8 und U10

Einzelheiten auf www.goeltzschtalmarathon.de

Anzeige
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Kreis -
HÄHNEWETTKRÄHEN 

in Irfersgrün 

Sonntag, 12. April 
 

 
 

   ACHTUNG: 
    Nur mit gültiger  

                 Impfbescheinigung 
    entsprechend    
    aktuellen Auflagen    
    des Veterinäramtes! 
 

 

Start 8.30 Uhr 
Vereinsheim der Kleintierzüchter 

Irfersgrün, Rittergutsweg 7 

 

#Gärtnerbedarf      #Futtermittelhändler      #Roster       #Getränke 

Der Lengenfelder Carneval Club sagt DANKE!
Viele unermüdliche Helfer haben dazu beigetragen, dass 
die 55. Saison und der 22. Umzug des LCC ein voller Er-
folg wurde. Für alle Beteiligten war es 
ein beeindruckendes und unvergess-
liches Erlebnis. Auf diesem Wege be-
dankt sich der Lengenfelder Carneval 
Club für die Unterstützung bei allen 
Sponsoren und Helfern. Ein großer 
Dank gilt den Eltern unserer Garde-
kinder, die immer da waren, um zu 
helfen.
  1 Allen beteiligten "Wagenengel"
  2 Allen Helfern in der Küche, der Bar, dem Tresen, der
     Garderobe und dem Einlass
  3 Anneli und Stefan Jäger, Lengenfeld
  4 Autohaus Klötzer, Eich
  5 Bäckerei & Konditorei Willy Lenk, Lengenfeld
  6 Bauhof Lengenfeld
  7 BPS BüroService Pippig, Plauen
  8 Carnevalsverein der FFW Hauptmannsgrün e.V.
  9 Dachdeckermeister Jens Langner, Schönbrunn
10 der Garderobe und dem Einlass
11 Deutsches Rotes Kreuz, Lengenfeld
12 Emil Reiher Spirituosen, Lengenfeld
13 FFW Lengenfeld + Ortsteile
14 Förderverein der Grundschule "AmPark", Lengenfeld
15 Förderverein Stadtmuseum Lengenfeld e.V.
16 Fotobox Ronny Große, Lengenfeld
17 Frank Mauersberger, American Cars, Rodewisch
18 Freie Presse
19 Freizeitpark Plohn
20 Friseursalon Beauty Lounge, Lengenfeld
21 Getränkehandel und Heimdienst Liebold, Lengenfeld
22 Hans Küffner,TV Westsachsen
23 HIEMER Getränkefachgroßhandel für Gastronomie GmbH
24 Irfersgrüner Carneval Verein e.V.
25 Jugendfeuerwehr Lengenfeld
26 Kindergarten Schönbrunn
27 KITA "Am Park"
28 KITA "Flohkiste"
29 Kleingartenverein "Ost" e.V.
30 Kobra Formen GmbH, Lengenfeld
31 Landkreisentsorgung Schwarzenberg GmbH
32 Malermeister Holger Jäger, Lengenfeld
33 Marienhöher Direktvermarktung Waldkirchen GmbH
34 Mario Hofmann, Lengenfeld
35 Max Heinrich, Haustechnik, Oberlauterbach
36 MDR Sachsen
37 Meinel-Dach, Inh. Enrico Meinel
38 Meisterbetrieb Piering GmbH, Eich
39 Patrick Comberg, Lengenfeld
40 Polizeirevier Auerbach
41 Reisebüro Dittmann, Lengenfeld
42 Rock´n´Roll Club Lengenfeld e.V.
43 Rot Weiße Leidenschaft, Lengenfeld
44 S & P Bau GmbH, Lengenfeld
45 S&P Planungsbüro Zwickau
46 Sarah Schreiter FitSpirit, Lengenfeld
47 Sascha Wolf, Schönbrunn
48 Sparkasse Vogtland

49 StadtLeben Lengenfeld e,V.
50 Stadtverwaltung Lengenfeld
51 Tautenhahn Bauunternehmen, Lengenfeld
52 Thomas Hennig, Landrat Vogtlandkreis
53 Tischlerei Unger GbR, Rodewisch
54 Tobias Schührer Feuerspucker, Lengenfeld
55 Toni Götz, Lengenfeld
56 Veranstaltungstechnik David Fröhner, Lengenfeld
57 Verein Vogtländischer Carnevalisten e.V.
58 VfB Lengenfeld 1908 e.V. Abt. Leichtathletik, 
      Nachwuchs
59 Vogtland Rebels e.V.
60 Volker Bachmann, Lengenfeld
61 VSG Weißensand
62 Wernesgrüner Brauerei GmbH
63 Zimmerei Rockstroh, Lengenfeld
Der Elferrat des LCC
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Hallen-Fußballturnier für Menschen mit 
Behinderung
Am 28. Februar 2026 fand wieder das traditionelle Turnier 
für Fußball-Mannschaften aus geschützten Werkstätten 
in der Schulturnhalle statt, welches wieder große Begeis-
terung bei Teilnehmern, Verantwortlichen und Zuschau-
ern entfaltete.

Für den Veranstalter Bürgerinitiative Lengenfeld e.V. (BIL) 
eröffnete Schirmherr, Bürgermeister und Vorsitzender der 
BIL, Michael Heuck, das Turnier, wünschte allen Teilneh-
mern Glück und Erfolg.
Unterstützung erhielt die BIL, wie alljährlich, durch den 
VfB Lengenfeld 1908 e.V. durch kostenfreie Gestellung der 
Schiedsrichter Andreas Polster und Rene Gutjahr sowie 
eine Spende zur finanziellen Absicherung des Turniers. 
Der Verein Rot-Weiße Leidenschaft Vogtland sponserte 
die Medaillen für alle 40 Spieler und Verantwortliche.
Überragender Sieger des Turniers wurden die Spieler der 
Lukaswerkstatt Zwickau der Diakonie Westsachsen, wel-
che bei allen Spielen der Vor- und Rückrunde als souve-
räner Gewinner vom Parkett gingen. Die weiteren Plätze 
wurden belegt:                                                                                                                     
2. Platz: Lebenshilfe Reichenbach                                                                                                                   
3. Platz: WHL-Kicker Hoffnungswerk Marienstift Oelsnitz
4. Platz: Göltzschtal-Werkstätten Diakonie Auerbach 
                Sturm Rebesgrün
Bürgermeister Michael Heuck überreichte bei der Sie-
gerehrung die von der Stadt Lengenfeld gestifteten neu-
en Pokale und Urkunden. Gerhard Rudolph und Andreas 
Polster von der Rot-Weißen Leidenschaft überreichten die 
Medaillen. Es war wieder einmal eine phantastische Freu-
de, zu erleben, wie begeistert und lebensfroh alle Frauen- 
und Männerspieler die Veranstaltung genossen.
Ein herzlicher Dank der BIL geht ebenfalls an den DRK-
Kreisverband Vogtland / Reichenbach, Ortsverein Len-
genfeld, Steve Kitscha und seine Kollegin, welche die 
Veranstaltung kostenfrei absicherten und alle kleinen 
Verletzungen schnell und erfolgreich behandelten so-
wie an die Vorstandsmitglieder der BIL Eileen Hollax und 
Stephan Berndt, welche sich um das leibliche Wohl aller 
kümmerten. 
Bürgerinitiative Lengenfeld e.V. (BIL)

VfB Lengenfeld –Leichtathletik         
Ein Tag voller Bewegung und 
Teamgeist
Laufen, springen, lachen – schon nach wenigen Minuten 
war die Turnhalle voller Bewegung und guter Stimmung. 
Rund 20 Kinder unserer Nachwuchsgruppen U8 und U10 
verbrachten am 28. Februar gemeinsam mit vier Trainern 
einen abwechslungsreichen Tag beim Wintertrainingsla-
ger in der Alten Turnhalle in Lengenfeld.
An verschiedenen Trainingsstationen der Kinderleicht-
athletik standen Sprinten, Springen und Werfen auf dem 
Programm. Mit viel Motivation und Begeisterung waren 
die Kinder bei der Sache und arbeiteten spielerisch an 
Schnelligkeit, Koordination und Bewegung.

Mindestens genauso wichtig wie das Training war das ge-
meinsame Erleben. Zwischen den Einheiten blieb immer 
wieder Zeit für Spiele, Pausen und kreative Momente. Das 
schöne Wetter lud dazu ein, einige Spiele auch draußen 
durchzuführen und gemeinsam den Spielplatz zu besu-
chen – überall war zu spüren, wie viel Spaß es den Kin-
dern machte, diesen Tag zusammen zu verbringen. Für 
neue Energie sorgten zwischendurch kleine Obstpausen 
sowie eine gemeinsame Stärkung am Mittag und am 
Nachmittag.

Für uns Trainer war es be-
sonders schön zu sehen, 
mit wie viel Einsatz und 
Teamgeist die Kinder den 
ganzen Tag dabei waren. 
Für uns bleibt vor allem die große Freude an der Bewe-
gung und der starke Zusammenhalt der Kinder in Erinne-
rung – ein Tag, der gezeigt hat, wie sehr sie als Team zu-
sammenwachsen und wie viel Gemeinschaft in unserem 
Verein steckt.
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Zum Abschluss erhielt jedes Kind eine Urkunde als Erin-
nerung an diesen besonderen Trainingstag.
Wer Lust bekommen hat, selbst Teil unseres Teams zu 
werden: In unserer U10 (Jahrgänge 2017 und 2018) haben 
wir aktuell noch freie Plätze. Trainiert wird dienstags von 
16.00 bis 17.30 Uhr. Interessierte Kinder sind herzlich ein-
geladen, bei einem Schnuppertraining vorbeizuschauen.
Einblicke in unser Training, in Wettkämpfe und ins Ver-
einsleben hinter den Kulissen gibt es auf 
Instagram: @vfb_lengenfeld_leichtathletik
Text: Daniela Salzmesser
Fotos: Trainer-Team des VfB Lengenfeld 1908 e.V. / Abt. 
Leichtathletik

Herzinfarkt durch Herzschmerz - wussten es 
schon unsere Großeltern?         
Können Verletzungen der Seele zu ei-
ner Schädigung des Herzens führen, 
kann man also an "gebrochenem Her-
zen" sterben?
Um die Antwort vorwegzunehmen: 
Man kann - aber man muss es nicht!
Der Kardiologe und Facharzt für
Innere Medizin, Dipl.-Med. Peter 
Walther, ehemaliger Chefarzt in 
der Paracelsus-Klinik Zwickau und 
im KKH Greiz, mit langjähriger Er-
fahrung in der Intensiv- und Not-
fallmedizin sowie in der Anästhe-
sie war am Freitag, dem 20. 
Februar, zum 180. Lengenfelder Kulturbundgespräch ge-
kommen, um zu erklären, was es mit dem Broken-Heart-
Syndrom auf sich hat.
In der Literatur taucht das Phänomen des physischen Kol-
laps' infolge Stress oder extremer Trauer spätestens im 
Mittelalter auf - zur Perfektion gebracht von Shakespeare 
und nicht zuletzt von Goethe - als eigenständiges Krank-
heitsbild wurde es aber erst zu Beginn der 1990er Jahre in 
Japan offiziell vorgestellt. 
"Die Tako-Tsubo-Kardiomyopathie (TTC) ist eine primä-
re Herzmuskelerkrankung, die durch eine transiente, vor-
nehmlich linksventrikuläre myokardiale Dysfunktion cha-
rakterisiert ist." 
(Dr. C. Burgdorf, Prof. Dr. R. Erbel in "Herz", 4/2010). 

Soweit die medizinische Terminologie, und natürlich kam 
auch Peter Walther nicht umhin, einige Fachbegriffe zu 
verwenden. Aber es gelang ihm einfühlsam, allen medi-
zinischen "Laiensachverständigen" die Problematik fun-
diert nahezubringen.
Wichtig: Die Symptome des Broken-Heart- oder Tako-
Tsubo-Syndroms sind weitestgehend die gleichen wie 
die eines Herzinfarkts, nämlich Brustschmerz, Atemnot, 
Schwindel, Herzrasen, Schweißausbruch. Deshalb ist bei 
ihrem Auftreten der Notruf unerlässlich!

Aber die Ursache ist nicht wie beim Herzinfarkt ein Ver-
schluss der Herzkranzgefäße, sondern eine muskuläre 
Störung, die die linke Herzkammer ballonartig deformiert 
und ihr Zusammenziehen und damit die Funktion, sauer-
stoffreiches Blut zu pumpen, einschränkt. Den tatsäch-
lichen Auslöser der Symptome kann man erst mittels 
Herzkatheter-Untersuchung, Herz-Ultraschall und Blut-
wertanalyse ermitteln.
Namensgebend für die Krankheit ist die aufgeblähte, ta-
baksbeutelähnliche Form der linken Herzkammer, die den 
japanischen Erstbeschreiber an eine Tintenfischfalle (jap. 
tako tsubo) erinnerte.
Die Therapie des Tako-Tsuba-Syndrom erfolgt in der Re-
gel medikamentös mit meist günstiger Prognose. Psycho-
logische Betreuung (am besten durch den behandelnden 
Arzt!) und Entspannungsübungen können hilfreich sein.
Und noch eine gute Nachricht hatte Herr Walther für uns: 
Der Rettungsdienst im Vogtland funktioniert; geschultes 
Personal in der Leitstelle und gut ausgebildete Rettungs-
sanitäter im Zusammenspiel mit dem Notarzt und dem 
geeigneten Krankenhaus sorgen für schnelle Hilfe. Das 
erste Glied in der Rettungskette aber ist der Patient selbst 
bzw. sind seine Angehörigen, die im Notfall durch unver-
zügliche Reaktion und präzise Schilderung der Umstände 
die Triagierung erleichtern und die ersten Minuten der 
"Goldenen ersten Stunde" nutzen. 
Auf seiner Homepage schreibt Herr Walther:
"Beherrschtheit, natürliche Freundlichkeit, Offenheit, ethi-
sche Verpflichtung und Empathie sind die wesentlichen 
Leitlinien meiner ärztlichen Tätigkeit" - 
davon hat er die über 60 aufmerksamen Zuhörer durch 
sein Auftreten überzeugt. 

Christian Hascher

Gabi Moden – DIE Boutique 

….für die Frau im BESTEN Alter!

Ich bin zurück! 

Wieder im Stammgeschäft – der Ort, an dem 

Mode, Stil und persönliche Beratung zu Hause 

sind!
AAbb  3300..  MMäärrzz  22002266,,  99::0000  UUhhrr    bbiinn  iicchh  wwiieeddeerr  

ffüürr  DDIICCHH  ddaa!!

Anzeige
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IHK Regionalkammer Plauen
Sprechtage
Die IHK Regionalkammer Plauen bietet Unternehmern 
und Gründungsinteressenten regelmäßig kostenfreie 
Sprechtage an. Eine Anmeldung ist unbedingt erforder-
lich.
Sprechtag Unternehmensnachfolge
Beratung zur Vorbereitung der Unternehmensnachfolge 
und Begleitung im Nachfolgeprozess
Freitag, 24.04.2026, 09:00-14:00 Uhr, auch virtuell möglich
Information und Anmeldung: Ines Damm, 
Tel. 03741 / 214-3200
Existenzgründungsberatung / StarterCenter
Beratung zu den ersten Schritten in die Selbstständigkeit 
(Haupt- und Nebenerwerb) sowie zu gewerberechtlichen 
Bestimmungen und Erlaubnissen, Brancheninformatio-
nen, individuelles Informationsmaterial, Konzeptprüfung
täglich, 08:00 - 15:00 Uhr, telefonisch und persönlich mit 
Terminvereinbarung
Kontakt: Yvonne Dölz, Tel. 03741 / 214-3301

Veranstaltungen
Beruflicher Umgang mit Lebensmitteln – wann ist 
eine Schulung nach der Lebensmittelhygiene-Verord-
nung (LMHV) notwendig?
Personen, die sich beruflich mit der Zubereitung von Spei-
sen und Getränken beschäftigen, in Küchen von Gaststät-
ten oder sonstigen Einrichtungen zur Gemeinschaftsver-
pflegung arbeiten, müssen bei Antritt der Beschäftigung 

eine Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz (§ 
43 IfSG) nachweisen. Die Belehrung erfolgt durch das 
Gesundheitsamt oder einen dafür bestellten Arzt. Da-
rüber hinaus müssen nach der Lebensmittelhygiene-
Verordnung (§ 4 LMHV) diejenigen, die leicht verderb-
liche Lebensmittel verarbeiten, herstellen, behandeln 
oder in Verkehr bringen, auch über den Umgang mit 
diesen Produkten geschult sein. Als leicht verderbli-
che Lebensmittel gelten Fleisch und fleischliche Er-
zeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse, Fische, Kreb-
se, Weichtiere und Erzeugnisse daraus, Eiprodukte, 
Säuglings- und Kindernahrung, Speiseeis, bestimmte 
Backwaren, Salate, Marinaden, Mayonnaisen, Soßen 
und Nahrungshefen. Wer bereits eine einschlägige 
Berufsausbildung oder wissenschaftliche Ausbildung 
abgeschlossen hat, benötigt keine Lebensmittelhygie-
ne-Unterrichtung mehr. Wenn ausschließlich verpack-
te Lebensmittel behandelt und in Verkehr gebracht 
werden, ist die Schulung auch nicht erforderlich.
Der Nachweis über Kenntnisse zur Lebensmittelhygi-
ene muss zu Beginn der beruflichen Tätigkeit vorlie-
gen und ist auf Verlangen der staatlichen Behörde, im 
Vogtlandkreis dem Lebensmittelüberwachungs- und 
Veterinäramt (LÜVA), vorzulegen.
Am 20. April 2026 führt die IHK in Plauen von 08:30 
Uhr bis 15:00 Uhr eine Schulung nach § 4 LMHV 
zum Erwerb der Fachkenntnisse entsprechend der 
Lebensmittelhygiene-Verordnung durch.
Information & Anmeldung: Daniela Seidel, 
Tel. 03741/214-3300, www.ihk.de/chemnitz, 
Dok.-Nr. 1244663

Tag und Nacht für Sie erreichbar:

0173 5196822

www.bestattungen-auerbach.de

Filiale Treuen:
André W. Ludwig
geprüfter Bestatter
Bahnhofstraße 25
08233 Treuen

Filiale Auerbach:
Isabel Ludwig

Inhaberin / Geschäftsführerin
Pfarrgasse 3

08209 Auerbach

   gem
einsam für Sie da!

    Wir sind

Sie erreich
en uns auc

h, nach 

terminlicher Ab
sprache, in

08485 Sch
önbrunn

Anzeige

Wir machen Sie frühlingsschön!

Kosmetikinstitut Daniela Meier
Tischendorfstraße 6 | 08485 Lengenfeld

Telefon 0176 76 40 40 43                                     
               WWW.GOLDBLATT-KOSMETIK.DE

* Pediküre

* Kosmetik

* Permanent-
Makeup

* Hyaluron-
behandlungen 

Wir h
aben 

freie Termine!

Anzeige
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Kirchgemeinden

Lengenfeld

Plohn - Röthenbach

Waldkirchen - Irfersgrün
GOTTESDIENSTE
2. April · Gründonnerstag
19:00 Uhr	Waldkirchen: Tischabendmahlsfeier im 
		 Pfarrhaus     
19:30 Uhr	Lengenfeld: Tischabendmahlsfeier im 
		 Tischendorfhaus
3. April · Karfreitag
10:00 Uhr	Irfersgrün: Gottesdienst mit Abendmahl
10:00 Uhr	Röthenbach: Gottesdienst mit Abendmahl
14:00 Uhr	Lengenfeld: Gottesdienst mit Abendmahl und 
		 Kirchenchor

KIRCHENNACHRICHTEN

14:00 Uhr	Waldkirchen: Gottesdienst mit Abendmahl 
und Kirchenchor
16:00 Uhr	Plohn: Gottesdienst mit Abendmahl
5. April · Ostersonntag
06:00 Uhr	Lengenfeld: Turmblasen
06:00 Uhr	Waldkirchen: Ostermette (in der Friedhofs-
		 kapelle) mit anschl. Spaziergang und Frühstück 
		 (im Pfarrhaus)     
09:00 Uhr	Lengenfeld: Gottesdienst mit Kirchenchor 
09:30 Uhr	Waldkirchen: Familiengottesdienst mit 
		 Kirchenchor 
10:30 Uhr	Röthenbach: Gottesdienst

6. April · Ostermontag
09:30 Uhr 	Plohn: Familiengottesdienst 
10:00 Uhr 	Irfersgrün: Gottesdienst mit Posaunenchor 

12. April · Quasimodogeniti · 1. Sonntag nach Ostern 
09:30 Uhr	Röthenbach: Konfirmationsgottesdienst mit 	
		 Abendmahl für Konfirmanden, mit Kirchenchor 
10:00 Uhr	Waldkirchen: Gottesdienst
19. April · Miserikordias Domini · 2. Sonntag nach Ostern 
09:00 Uhr	Lengenfeld: Gottesdienst mit Flötenkreis 
10:00 Uhr	Irfersgrün: Gottesdienst mit Taufe
10:30 Uhr	Plohn: Gottesdienst 
25. April · Sonnabend
18:00 Uhr	Waldkirchen: Gottesdienst mit Abendmahl für 	
		 Konfirmanden, mit WIRs(w)ing-Chor
26. April · Jubilate · 3. Sonntag nach Ostern 
09:30 Uhr	Lengenfeld: Familiengottesdienst
13:00 Uhr	Waldkirchen: Konfirmationsgottesdienst mit 	
		 Kirchenchor 
28. April · Dienstag
16:00 Uhr	Lengenfeld: Gottesdienst im Seniorenzentrum

BESONDERE VERANSTALTUNGEN
„Rimlaafn“ für den Frieden
Seit über 40 Jahren findet im 
November die ökumenische 
Friedensdekade statt. Im ver-
gangenen Jahr haben wir in 
Waldkirchen einen Friedens-
weg ins Leben gerufen, ge-
mäß dem Motto „Komm den 
Frieden wecken“. 
Im November zur Friedensdekade und bereits auch an 
einigen Tagen in diesem Jahr sind wir mit Lichtern durch 
Waldkirchen gelaufen, um ein Zeichen für den Frieden 
zu setzen. Uns trägt die Hoffnung, dass sich noch mehr 
Menschen anschließen, denen es wichtig ist, Gott mit der 
Bitte um Frieden und Versöhnung zwischen den Völkern 
und Ländern in den Ohren zu liegen. Außerdem beten wir 
für unsere Politiker, dass sie weise regieren, zum Wohl der 
Menschen.
Weil diese Gebete lebenswichtig sind, wollen wir damit 
nicht bis zum nächsten November warten, sondern set-
zen unseren Friedensweg rund um Waldkirchen und Um-
gebung einmal im Monat fort. 
Treffpunkt ist das Pfarrhaus in Waldkirchen, Hauptstraße 
124. 
Wir beginnen jeweils 17 Uhr mit einem Gebet und laufen 
zum Teil schweigend. Unser rimlaafn endet ebenfalls am 
Pfarrhaus mit einem Gebet. 
Termine:
21.04. und 19.05.: 17-19 Uhr 
16.06. und 28.07.: 17-20 Uhr 
18.08. und 15.09.: 17-19 Uhr 
27.10. und 15.12.: 17-18 Uhr 
08.-18.11.: ökumenische FriedensDekade 2026 
Motto: „Couragiert widerständig“
Alle sind willkommen, mitzulaufen und gebeten, die Akti-
on bekanntzumachen.  
Pfarrerin Inge Theilemann

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. April · Ostermontag 
09:30 Uhr  Plohn: Familiengottesdienst  
10:00 Uhr  Irfersgrün: Gottesdienst mit Posaunenchor  
 
12. April · Quasimodogeniti · 1. Sonntag nach Ostern  
09:30 Uhr Röthenbach: Konfirmationsgottesdienst mit Abendmahl für Konfirmanden, mit Kirchenchor  
10:00 Uhr Waldkirchen: Gottesdienst 
 
19. April · Miserikordias Domini · 2. Sonntag nach Ostern  
09:00 Uhr Lengenfeld: Gottesdienst mit Flötenkreis  
10:00 Uhr Irfersgrün: Gottesdienst mit Taufe 
10:30 Uhr Plohn: Gottesdienst  
 
25. April · Samstag 
18:00 Uhr Waldkirchen: Gottesdienst mit Abendmahl für Konfirmanden, mit WIRs(w)ing-Chor 
 
26. April · Jubilate · 3. Sonntag nach Ostern  
09:30 Uhr Lengenfeld: Familiengottesdienst 
13:00 Uhr Waldkirchen: Konfirmationsgottesdienst mit Kirchenchor  
 
28. April · Dienstag 
16:00 Uhr Lengenfeld: Gottesdienst im Seniorenzentrum 
 
 

 

BESONDERE VERANSTALTUNGEN 

 
„Rimlaafn“ für den Frieden 
Seit über 40 Jahren findet im November die ökumenische Friedensdekade 
statt. Im vergangenen Jahr haben wir in Waldkirchen einen Friedensweg ins 
Leben gerufen, gemäß dem Motto „Komm den Frieden wecken“.  
Im November zur Friedensdekade und bereits auch an einigen Tagen in diesem 
Jahr sind wir mit Lichtern durch Waldkirchen gelaufen, um ein Zeichen für den 
Frieden zu setzen. Uns trägt die Hoffnung, dass sich noch mehr Menschen 
anschließen, denen es wichtig ist, Gott mit der Bitte um Frieden und 
Versöhnung zwischen den Völkern und Ländern in den Ohren zu liegen. 
Außerdem beten wir für unsere Politiker, dass sie weise regieren, zum Wohl 
der Menschen. 
Weil diese Gebete lebenswichtig sind, wollen wir damit nicht bis zum nächsten November warten, 
sondern setzen unseren Friedensweg rund um Waldkirchen und Umgebung einmal im Monat fort.  
Treffpunkt ist das Pfarrhaus in Waldkirchen, Hauptstraße 124.  
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Geselliges Singen am 17. April
Wir laden alle, die Lust auf geselliges Singen von Früh-
lings- und Volksliedern haben, ganz herzlich am 17. April 
um 19 Uhr, ins Tischendorfhaus ein.
Auf einen gemeinsamen fröhlichen Abend freuen sich  
Sylvia und Jochen Härtel

Öffnungszeiten der Kirchgemeindebüros und der 
Friedhofsverwaltungen
08485 Lengenfeld, Kirchplatz 2, Tel. 037606 / 2617
Montag + Freitag	 09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag + Donnerstag	 15:00 - 18:00 Uhr

08485 Waldkirchen, Hauptstraße 124, Tel. 037606 / 2533
Montag					    15:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag		  09:00 - 12:00 Uhr

Weitere Informationen auf unseren Internetseiten:
www.kirchspiel-lengenfeld-plohn-roethenbach.de
www.kirche-wir.de

Landeskirchliche                                  
Gemeinschaft                               
Gartenstraße 13    
Gemeinschaftsstunden und besondere 
Veranstaltungen:
Sonntag, 05.04., 8:00 Uhr Osterfrühstück mit Andacht
Sonntag, 12. und 19.04., jeweils 16:30 Uhr Gemeinschafts-
stunde 
Sonntag, 26.04., 10:15 Uhr Gemeinschaftsstunde
Frauentreff:
Dienstag, 07.04., 16:00 Uhr
Männertreff:
Dienstag, 07.04., 19:30 Uhr
Jugend-Veranstaltungen:
Sonntag, 05.04., 6:00 Uhr Osterspaziergang – Treffpunkt 
an der Alten Post (Poststraße 12) 
Sonnabend, 11.04., 18:30 Uhr Jugendstunde
Sonnabend, 18.04., 18:30 Uhr Bibelunterricht in Rode-
wisch
Sonnabend, 25.04., 19:00 Uhr Jugendabend in Lengenfeld
30.04. - 03.05. ec-festival in Baunatal (Anmeldung erfor-
derlich) 
LEGO-Zeit:
Samstag, 25.04., 09:30 Uhr

Katholische Pfarrei „St. Christophorus“ 
Auerbach
Gemeinde „St. Heinrich“ Lengenfeld
Lutherstraße 15, 08485 Lengenfeld
www.st-christophorus-auerbach.de
Röm.-kath. Pfarrei St. Christophorus, Rempesgrüner Weg 9, 
08209 Auerbach, Tel. 03744 / 212615
Gottesdienste und Veranstaltungen
Gründonnerstag, 2. April 2026
19:00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in der Pfarrkirche in 
Auerbach
Karfreitag, 3. April 2026
10:00 Uhr Kreuzweg, Kirche Lengenfeld
10:00 Uhr Kreuzweg, Kirche Reichenbach
15:00 Uhr Kar-Liturgie, Kirche Reichenbach

Ostersonntag, 5. April 2026 
10:00 Uhr feierliches Osterhochamt, Kirche Reichenbach
Ostermontag, 6. April 2026 
08:30 Uhr Hl. Messe, Wort-Gottes-Feier, Kirche Reichen-
bach
Freitag, 10. April 2026 
08:30 Uhr Hl. Messe, Kirche Reichenbach
Sonnabend, 11. April 2026 
16:00 Uhr Hl. Messe, Kirche Lengenfeld
Freitag, 17. April 2026 
08:30 Uhr Hl. Messe, Kirche Reichenbach
Sonnabend, 18. April 2026 
10:00 Uhr Gartenputz, Reichenbach
16:00 Uhr Wort-Gottes-Feier, Kirche Lengenfeld
18:00 Uhr Hl. Messe, Kirche Reichenbach
Freitag, 24. April 2026 
14:30 Uhr Wort-Gottes-Feier, Kirche Reichenbach
14:30 Uhr Seniorennachmitag, Gemeindesaal Reichen-
bach
Sonntag, 26. April 2026 
08:30 Uhr Hl. Messe, Kirche Reichenbach
Bitte informieren Sie sich über alle weiteren Gottesdienst-
zeiten der Pfarrei St. Christophorus an den Aushängen 
und auf der Homepage.

Neuapostolische Kirche 
Nord- und Ostdeutschland                                         
Kirchenbezirk Plauen -              
Kirchengemeinde Auerbach 
(Göltzschtal-Gemeinde)
08209 Auerbach, Bertolt-Brecht-Straße 4
Gemeindevorsteher: 
Herr Uwe Herrmann, Tel. 03745 / 70168
Gottesdienste
Freitag, 03.04.2026 
10:00 Uhr Gottesdienst zu Karfreitag
Sonntag, 05.04.2026
10:00 Uhr Gottesdienst zu Ostern
Mittwoch, 08.04.2026 
19:30 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 12.04.2026
10:00 Uhr Gottesdienst – parallel Kinderunterrichte
Mittwoch, 15.04.2026 
19:30 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 19.04.2026 
10:00 Uhr Gottesdienst – parallel Kinderunterrichte
Mittwoch, 22.04.2026 
19:30 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 26.04.2026 
10:00 Uhr Gottesdienst – parallel Kinderunterrichte
Mittwoch, 29.04.2026 
19:30 Uhr Gottesdienst
Es können auch die Übertragungen der Gottesdienste per 
Video oder Telefon genutzt werden:
Der Youtube-Kanal der Neuapostolischen Kirche Nord- 
und Ostdeutschland:
www.gottesdienst.nak-nordost.de
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 Rosenstraße 5, 08468 Reichenbach/V.  
 

(03765) 13912    FAX  (03765) 
521589 
 

E-Mail info@gartenstadt-reichenbach.de  
 

www.gartenstadt-reichenbach.de 

Vorstandsmitglieder:  Kathrin Eberhardt, Gerd Gebhardt, Sandra Müller,  
Thomas Müller    
Aufsichtsratsvorsitzender:  Brigitte Gruhn 
Reg.-Nr. GnR 143 bei Amtsgericht Chemnitz    
 

Konto: Deutsche Kreditbank AG Berlin  BLZ 120 30 000   Konto Nr. 1 444 
371               

 gut und sicher wohnen 
 

   
09.03.26 09:39 März 2026    Seite 1 von 1 

WOHNUNGSBAUGENOSSENSCHAFT 

Gartenstadt e.G. 
Reichenbach   Tel. 13912                    
Rosenstraße 5, 08468 Reichenbach/Vogtl. 
 

 
                                   

WOHNUNGSANGEBOTE                          
Straße Nr.  Zimmer 

Heizung 
Energie Wfl. 

Rosenstraße   42 1.OG rechts  1 
 

V/122,1/Gas 41,5 

Hans-Beimler-Straße   6 3.OG links  2 
 

V/87,9/Gas 45,5  

Turmstraße  3 EG rechts  2 
 

V/103,6/Gas 45,4  

Schreberstraße   4 EG links  2 
 

V/158,0/Gas 47,1  

Zwickauer Straße  289 1.OG rechts  2 
 

V/93,8/Gas 47,9  

Zwickauer Straße  291 EG links  4 
 

V/92,1/Gas 103,6  
 
Weitere Wohnungen werden demnächst nach Sanierung bezugsfertig. Fragen Sie bei uns nach. Für Ihren 
Wohnungswunsch können Sie sich gern vormerken lassen. 
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Anzeige

Telefonübertragung aus unserer Gemeinde Auerbach:
Einwahlnummer: 0365 / 83949800
Konferenzraumnummer: 62014#
Teilnehmer PIN: 08155#
Telefonübertragung für den Bezirk Plauen: 
Einwahlnummer: 0341 / 46599900
Konferenzraumnummer: 35020#
Teilnehmer PIN: 08529#

EFG Lengenfeld
Lengenfeld, Engelgasse 6

Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten
sowie zahlreichen Angeboten unter der Woche! 

                  037606862383
                  Instagram.com/efg.de
                  www.efg-le.de                 
                  facebook.com/EFGLengenfeld
                  www.youtube.com/@EFGLengenfeld

Gottesdienst: 
Sonntag 10 Uhr, gleichzeitig Kindergottesdienst 
Übertragung der Gottesdienste unter
www.efgle.live
Step-up: *
Sonntag parallel zum Gottesdienst 
Konfikurs für Teens  von 6. - 8. Klasse
Kidsclub: *
Freitag 16 Uhr für Kinder von 3.- 6. Klasse 
Teenkreis: *
Freitag 18 Uhr für Kinder ab 7. Klasse
Jugend LE: 
Samstag 18:30 Uhr für Teens und Jugendliche 
ab 14 Jahren 
Blaukreuzgruppe:
Freitag, 5.April, 19. April, 18:30 Uhr 
Hilfsangebot für Menschen mit Suchtproblemen 
Hauskreise: 
Treffen an verschiedenen Tagen in 
kleinen Gruppen bei jemandem zu Hause,
Gespräche über Gott, das Leben und die Bibel

* Veranstaltungen finden nicht in den Schulferien statt

EFG Lengenfeld 
Lengenfeld, Engelgasse 6  

Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten sowie 
zahlreichen Angeboten unter der Woche!

Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten
sowie zahlreichen Angeboten unter der Woche! 

                  037606862383
                  Instagram.com/efg.de
                  www.efg-le.de                 
                  facebook.com/EFGLengenfeld
                  www.youtube.com/@EFGLengenfeld

Gottesdienst: 
Sonntag 10 Uhr, gleichzeitig Kindergottesdienst 
Übertragung der Gottesdienste unter
www.efgle.live
Step-up: *
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Konfikurs für Teens  von 6. - 8. Klasse
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Samstag 18:30 Uhr für Teens und Jugendliche 
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kleinen Gruppen bei jemandem zu Hause,
Gespräche über Gott, das Leben und die Bibel

* Veranstaltungen finden nicht in den Schulferien statt

EFG Lengenfeld 
Lengenfeld, Engelgasse 6  

037606 / 862383 
Instagram.com/efg.de 
www.efg-le.de 
facebook.com/EFGLengenfeld 
www.youtube.com/@EFGLengenfeld

Karfreitag-Gottesdienst:	03.04., 10.00 Uhr
Gottesdienst:
Sonntag, 05.04., 12.04., 19.04., 26.04., 10:00 Uhr, 
gleichzeitig Kindergottesdienst 
Übertragung der Gottesdienste unter www.efgle.live
Kidsclub:	
Freitag, 17.04., 24.04., 16:00 Uhr, 
für Kinder von 3. – 6. Klasse
Teenkreis:
Freitag, 	 17.04., 24.04., 18:00 Uhr, 
für Kinder ab 7. Klasse
Jugend LE:	
Sonnabend, 11.04., 18.04., 25.04., 18:30 Uhr, 
für Teens und Jugendliche ab 14 Jahren
Blaukreuzgruppe:
Freitag, 17.04., 18:30 Uhr
Hilfsangebot für Menschen mit Suchtproblemen
Friedensgebet: 
Montag, 06.04., 13.04., 20.04., 27.04., 18:00 Uhr
Hauskreise:
an verschiedenen Tagen in der Woche, Gespräche über 
Gott, das Leben und die Bibel.

„LevelUp“ e.V.                                                                                                                                                                                                                 
Ein Ort für junge Menschen. 
Ein Ort für Dich! 
Engelgasse 6 • 08485 Lengenfeld
Website: www.level-up-le.de
Instagram: www.instagram.com/levelup.le
Levelup (für Kinder und Teens von 8 – 12 Jahre)
15. und 16.04.
22. und 23.04.
29. und 30.04., jeweils von 12.00 bis 18.00 Uhr

Ev.-Luth. Freikirche Lengenfeld                      
Plohner Weg 7   

GOTTESDIENSTE
3. April - Karfreitag
15:00 Uhr Predigtgottesdienst zur Sterbestunde Jesu
5. April – Ostersonntag
9:30 Uhr Festgottesdienst mit hl. Abendmahl
12. April – 1. Sonntag nach Ostern (Quasimodogeniti)
9:30 Uhr Predigtgottesdienst
19. April – 2. Sonntag nach Ostern (Miserikordias Do-
mini)
9:30 Uhr Predigtgottesdienst
Gemeindekreise:
Klein & Groß: Freitag, 17.4., 15:30 Uhr
Bibelgesprächskreis: Freitag, 24.4., 18:30 Uhr
Unsere Gottesdienste live per Telefon mithören. 
Über den Konferenz-Anbieter „phonesty“.
Einfach einwählen unter: 0341 / 465 999 00
Ansage abwarten
Konferenzraum-Nummer eintippen: 25 33 1 #-Taste
PIN eintippen: 61 89 1 #-Taste
Es entstehen die normalen Telefonkosten ihres Anbieters 
(d.h. bei einer Flatrate fürs Festnetz entstehen keine wei-
teren Kosten).
Tägliche  Andachten  und  wöchentliche  Predigten  
für  zu Hause und weitere Informationen finden sie unter 
www.elfk.de/lengenfeld.
Unverbindliche Informations-Glaubenskurse sind jeder-
zeit nach Absprache möglich.
Telefon Pfarramt: 037606 / 964516 oder 01577 / 1598557
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Behandlung  
von Kindern und 

Erwachsenen

Neuro- 
feedback

Hausbesuche
Alle Kassen 
und privat

praxis für therapie
nicole brückner

nicole brückner
poststraße 33 • 08485 lengenfeld
telefon  03 76 06 . 96 41 52
mobil  01 52 . 28 76 08 21

Inhaber Ivonne Schumann
Telefon: 037606.98991
Mobil: 0173.3937846

Hauptstraße 6 · 08485 Lengenfeld
www.aw-ludwig-bestattungen.de

Wir sind Tag und Nacht
für Sie erreichbar.

Abgabeschluss: 
für Annoncen, Veranstaltungsmeldungen 

und Beiträge für Nummer 424 ist der 
13. April 2026.

an:        Amtsblatt.LE@icloud.com
oder        DruckereiRau@t-online.de

Redaktionsschluss des 

Amtsblattes für die Stadt 
Lengenfeld

Redaktionsschluss im Jahr 2026 ist zu folgenden 
Terminen:
Für Ausgabe 	 Mai		  13.04.2026
	 Juni		  11.05.2026
	 Juli		  08.06.2026
	 August		  13.07.2026
	 September	 10.08.2026
	 Oktober		 14.09.2026
	 November	 12.10.2026
	 Dezember	 09.11.2026
Das Amtsblatt erscheint in der Regel monatlich am 
letzten Mittwoch des Vormonats.

Anzeigen

Der Malermeister    Der Fachmarkt
Bekannt für Qualität und Zuverlässigkeit

GmbH

Lengenfeld  ·  Viehmarkt
Farben - Tapeten - Bodenbeläge - Raumausstattung
sämtliche Malerarbeiten - Fassadengestaltung

Tel. (03 76 06) 3 41 07  ·  Fax (03 76 06) 3 66 58  ·  Mobil (0172) 3 72 42 96 
www.maler-habermann.de · E-Mail: habermann-lengenfeld@t-online.de

Bald ist wieder 
Fassadenwetter!

PPrriivvaatteerr  KKiinnddeerrggaarrtteenn  SScchhöönnbbrruunnnn  PPrriivvaatteerr  KKiinnddeerrggaarrtteenn  SScchhöönnbbrruunnnn  

 --  SSiillkkee  LLaannggnneerr  &&  AAnnnneemmaarriiee  KKööhhlleerr  --

OObbeerree  DDoorrffssttrraaßßee  5566  

iinn  SScchhöönnbbrruunnnn

TTeell..::  003377660066//886644665566

wwwwww..pprriivvaatteerr--kkiinnddeerrggaarrtteenn--

sscchhooeennbbrruunnnn..ddee


